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Allgemeiner Teil zur Police (AT)

1 Vertragsgrundlagen

Dieser Allgemeine Bedingungsteil gilt fir alle, rechtlich selbststandigen, Vertrage der
Versicherungspolice, sofern in den vertragsspezifischen Versicherungsbedingungen nichts
Abweichendes geregelt ist.

Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen des
Versicherungsvertragsgesetzes.

2 Beginn des Versicherungsschutzes, Vertragsdauer

2.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 3 AT zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.2 Dauer und Ende des Vertrags
Der Vertrag ist fur die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spétestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahrs eine Kiindigung zugegangen ist. Die Kiindigung hat in Textform (z. B. durch
Brief, E-Mail oder Telefax) zu erfolgen.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer
Kindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf des dritten Jahrs
oder jedes darauffolgenden Jahrs gekiindigt werden. Die Kindigung muss dem Vertragspartner
spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahrs zugegangen sein. Die
Kindigung ist formlos moglich. Die Beweislast fur den Zugang der Kindigung des
Versicherungsnehmers bei dem Versicherer liegt beim Versicherungsnehmer.

3 Beitrag

3.1 Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

3.2 Falligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags
Der erste oder einmalige Beitrag wird, unabhangig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts, sofort
nach Zugang des Versicherungsscheins féllig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder
einmalige Beitrag sofort nach Vertragsschluss zu zahlen.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrags.

3.3 Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu
einem spéteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Solange der
Beitrag nicht gezabhlt ist, kann der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten.
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat.

3.4 Falligkeit des Folgebeitrags
Die Folgebeitréage sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fallig.
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3.5

3.6

3.7

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt

Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des Folgebeitrags

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer wird ihn in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.5 Satz 2 AT darauf hingewiesen wurde.

Gleichzeitig kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn er den
Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.5 Satz 2 AT darauf hingewiesen
hat. Hat der Versicherer gekiindigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines
Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Fir Versicherungsfalle, die zwischen
dem Zugang der Kundigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein
Versicherungsschutz.

Teilzahlungen und Folgen bei verspéteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort
fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug ist. Ferner kann der
Versicherer fur die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann
und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der féllige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers von dem Versicherer nicht
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach einer
in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) abgegebenen Zahlungsaufforderung des
Versicherers erfolgt.

Kann der fallige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-
Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Grinden zu
vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
kunftig Zahlung au3erhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur
Ubermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er von dem Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

4  Anderung der Beitragsbemessungsgrundlagen

Uber die gesetzlichen und einzelvertraglichen Obliegenheiten hinaus hat der Versicherungsnehmer
nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Anderungen des versicherten Risikos gegeniiber den
zum Zweck der Beitragsbemessung gemachten Angaben eingetreten sind. Die Angaben sind
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers
nachzuweisen.

5 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

KFM0126

Verletzt der Versicherungsnehmer eine vertragliche Obliegenheit vorsatzlich oder grob fahrlassig, so
kann der Versicherer nach 88 23 bis 28 und 82 VVG leistungsfrei zur Kindigung oder
Beitragserh6hung berechtigt sein.

AuRer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
urséchlich ist.
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6 Mehrfachversicherung und Uberversicherung

6.1

6.2

Mehrfachversicherung

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert
(Mehrfachversicherung, 88 77 ff. VVG), ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme
anzugeben.

Ist die Mehrfachversicherung zustande gekommen, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er binnen eines Monats, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt
hat, die Aufhebung des spater geschlossenen Vertrags oder eine Reduzierung der
Versicherungssumme verlangen. Die Erklarung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie dem
Versicherer zugeht.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht, ist der Versicherer nach § 28 VVG zur
Kindigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kindigung des Versicherers wird mit Zugang
wirksam.

Betriigerische Mehrfachversicherung

Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht abgeschlossen, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig. Der Versicherer hat Anspruch auf den Beitrag bis zu dem Zeitpunkt,
in dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstéanden Kenntnis erlangt.

Uberversicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach § 74 VVG die Herabsetzung der
Versicherungssumme und des Beitrags verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermégensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umsténden
Kenntnis erlangt.

7 Wegfall des versicherten Interesses; vorzeitige Vertragsbeendigung

Der Versicherungsschutz fir das versicherte Interesse endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer davon Kenntnis erhalt, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weggefallen ist. Dies gilt fir einzelne Vertrage der Police sinngemal. Endet das
Versicherungsverhaltnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn riickwirkend
aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger TaAuschung nichtig, so steht dem Versicherer der
Beitrag oder die Geschaftsgebtihr nach MaRgabe der 88 39 und 80 VVG zu.

8 Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderungen

KFM0126

Alle fuir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind in Textform (z. B. durch Brief,
E-Mail oder Telefax) abzugeben, sofern nicht etwas anderes bestimmt ist. Sie sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen
als zustandig bezeichnete Geschéftsstelle gerichtet werden.

Anzeigen und Erklarungen gegeniber Versicherungsvertretern, Angestellten des
Versicherers, die mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Versicherungsvertragen betraut
sind und gegeniber nicht gewerbsmafRig tatigen Vermittlern kénnen auch formlos erfolgen.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt,
genigt fur eine Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die
Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend fiir
den Fall einer Namensanderung des Versicherungsnehmers.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fur seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Satz 4 entsprechende
Anwendung.
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9 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Auf die in dieser Police abgeschlossenen Vertrdge findet ausschliellich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Fur Klagen aus dem Versicherungsverhaltnis ist der Hauptsitz des Versicherers maf3geblich, soweit
gesetzlich kein ausschlieRlicher Gerichtsstand vorgeschrieben oder in den Besonderen Teilen etwas
Abweichendes vereinbart ist.

10 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.

Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
Glaubiger von den den Anspruch begriindenden Umstanden und der Person des Schuldners
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zéhlt bei
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z. B. durch
Brief, E-Mail oder Telefax) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht
mit.

11 AuRergerichtliche Beschwerdestelle

Bei Beschwerden kénnen Sie als Verbraucher in den Fallen, die nicht Ihrer gewerblichen oder
selbstandigen  Téatigkeit zuzurechnen sind, das aullergerichtliche Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren bei dem Verein Versicherungsombudsmann e. V. in Anspruch nehmen.
Wir sind Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V. und haben uns verpflichtet, an diesen
Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e. V.,
Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Das Verfahren ist fur Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum
Beschwerdewert von 10.000 EUR sind fur uns bindend.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.
Unabhéngig von der Inanspruchnahme einer aufRergerichtlichen Beschwerdestelle besteht fur
Sie weiterhin die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

12  Online-Streitbeilegungs-Plattform

Die Europaische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Diese
kdnnen Sie Uber den nachfolgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sie kdnnen
diese Plattform unter folgenden Voraussetzungen nutzen:
1 Sie sind Verbraucher und leben in der Européaischen Union (EU).
2 Sie haben einen Versicherungsvertrag auf elektronischem Weg (z. B. Uber diese Internetseite
oder per E-Mail) beantragt bzw. geschlossen.
Kontakt per E-Mail: ruv@ruv.de

13 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

131

13.1.1

KFM0126

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben Uiber gefahrerhebliche Umstéande

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm
bekannten Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. durch Brief,
E-Mail oder Telefax) gefragt hat und die fir den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieBen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme, der Versicherer
in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers
Einfluss auszulben, den Vertrag Giberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie3en.
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13.1.2

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.3

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

134

13.4.1

13.4.2
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Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Ricktritt

Unvollstéandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstdnden berechtigen den
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten.

Der Versicherer hat kein Ricktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
gemacht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hatte.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der Versicherer nach Eintritt des
Versicherungsfalls zurtick, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstandig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
fur den Eintritt des Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistung
ursachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. Dem Versicherer steht der Teil des
Beitrags zu, der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag
kindigen.

Das Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatte.

Kann der Versicherer nicht zurilicktreten oder kiindigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umsténde, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hatte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann zur Folge
haben, dass durch die Einbeziehung eines Risikoausschlusses die Leistungspflicht des Versicherers
fur einen bereits eingetretenen Versicherungsfall rickwirkend entféllt. Hat der Versicherungsnehmer
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schliel3t der Versicherer
die Absicherung der hoheren Gefahr fir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers fristlos kiindigen.

Frist zur Geltendmachung

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 13.2 und 13.3 AT zustehenden Rechte innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangt. Der Versicherer hat die Umstédnde anzugeben, auf die er seine Erklarung stutzt. Er darf
nachtraglich weitere Umstande zur Begrindung seiner Erklarung abgeben, wenn fir diese die
Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffern 13.2 und 13.3 AT nur zu, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
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Der Versicherer kann sich auf die in Ziffern 13.2 und 13.3 AT genannten Rechte nicht berufen,
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt
unberthrt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklarung abgelaufenen Vertragszeit entspricht

14 Informationspflichtverlagerung, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten

Erhalten wir von lhnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, miissen Sie
das Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte
Personen, Bezugsberechtigte, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc

15 Anzeigepflicht zur Risikobelegenheit im Ausland

151

15.2

Anzeigepflicht zur Risikobelegenheit im Ausland (Verbraucher)

Der Versicherungsnehmer ist dem Versicherer unverziiglich zu Anzeige verpflichtet, wenn sein
Wohnort oder der gewdhnliche Aufenthaltsort aus Deutschland ins Ausland verlagert wird.
Bei einer Verlagerung fur langer als drei Monate in ein Drittland (auBerhalb des Gebiets der
Mitgliedstaaten der Europédischen Union (EU) bzw. des Europaischen Wirtschaftsraumes
(EWR)) wird der Versicherungsnehmer Steuerentrichtungsschuldner der im Drittland aus dem
Versicherungsvertrag entstehenden Steuer. Der Versicherungsnehmer haftet gegeniiber dem
Versicherer fir die Steuerentrichtung der ausléandischen Steuer im Drittland.

Anzeigepflicht zur Risikobelegenheit im Ausland (Unternehmer)

Der Versicherungsnehmer ist dem Versicherer unverziglich zu Anzeige verpflichtet, wenn der
Schwerpunkt der gewerblichen, freiberuflichen oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit, der
Sitz der Gesellschaft, eine Niederlassung oder ein unselbstandiger Betriebsteil aus
Deutschland ins Ausland verlagert wird. Dies gilt auch, wenn die versicherte Sache fur langer
als drei Monate in eine au3erhalb Inlands gelegene Betriebsstatte verlagert wird.

Bei einer Verlagerung fur langer als drei Monate in ein Drittland (auBerhalb des Gebiets der
Mitgliedstaaten der Europédischen Union (EU) bzw. des Europaischen Wirtschaftsraumes
(EWR)) wird der Versicherungsnehmer Steuerentrichtungsschuldner der im Drittland aus dem
Versicherungsvertrag entstehenden Steuer. Der Versicherungsnehmer haftet gegeniiber dem
Versicherer fur die Steuerentrichtung der auslandischen Steuer im Drittland.

16  Mitversicherung; Fiuhrung; Teilhaftung

KFM0126

Der Versicherer ist berechtigt, andere Versicherer an Versicherungsvertrdgen zu beteiligen und
solche Beteiligungen wieder zu beenden.

Die Fuhrung liegt bei dem Versicherer, der den Vertrag unterzeichnet. An dem Versicherungsvertrag
sind die in der Versicherungspolice genannten Versicherer mit ihren Anteilen als Einzelschuldner
beteiligt. Die Geschéftsfuhrung liegt bei dem erstgenannten Versicherer (fuhrender Versicherer).
Dieser ist ermachtigt, fur alle Versicherer zu handeln.

Jeder der beteiligten Versicherer haftet lediglich in Hohe seines Anteils. Eine gesamtschuldnerische
Haftung ist ausgeschlossen und wird auch durch die Regelung der Prozessfiihrung nicht begriindet.

In einem Rechtsstreit zwischen dem Versicherungsnehmer und den Versicherern ist der fihrende
Versicherer aktiv und passiv legitimiert. Der fiihrende Versicherer ist von den Mitversicherern
bevollméachtigt, Rechtsstreitigkeiten in ihrem Namen zu flihren. Dies gilt gleichermalRen fiir Prozesse
vor den ordentlichen Gerichten und fir Schiedsgerichtsverfahren. Es wird jedoch auch ein nur gegen
den fiihrenden Versicherer wegen dessen Anteils erstrittenes Urteil oder ein nach Rechtshangigkeit
geschlossener Vergleich oder ein solcher Schiedsspruch von den Mitversicherern als fiir sie
verbindlich anerkannt. Sollte der Anteil des fiihrenden Versicherers die Berufungs- oder
Revisionssumme nicht erreichen, so ist der Versicherungsnehmer auf Verlangen des fiihrenden
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Versicherers oder eines beteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf den zweiten,
erforderlichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versicherer auszudehnen, bis die Summe
erreicht ist. Entspricht der Versicherungsnehmer diesem Verlangen nicht, so findet Satz 1 dieses
Absatzes keine Anwendung. Die Aktivlegitimation ist dem fuhrenden Versicherer auch in einem mit
dem Versicherungsverhéaltnis zusammenhéngenden Rechtsstreit mit Dritten Ubertragen.
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Gesetzliche Informationen nach 8§ 1 der Verordnung tber

Informationspflichten bei Versicherungsvertragen (VVG-InfoV)

1 Risikotrager

Die aufgrund lhres Antrags abgeschlossenen Versicherungen sind rechtlich selbststandige,
voneinander unabhangige Vertrage. Den Risikotrager des jeweiligen Versicherungsvertrags finden
Sie im Antrag bzw. Versicherungsschein.

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. Vorstand: Dr. Nils
Reich, Vorsitzender; Michael Busch, Jan Dirk Dallmer, Jens Hasselbéacher.

Sitz: Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg, Handelsregister Nr. HRB 76536, Amtsgericht
Hamburg, Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 218618884

Die KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG betreibt alle Sparten, die unter die Bezeichnungen
"Schaden- und Unfallversicherung”, "Rechtsschutz" sowie "Beistandsleistungen zugunsten
von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden" fallen, jeweils fiir sémtliche Risiken im In-
und Ausland.

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. Vorstand: Dr. Nils
Reich, Vorsitzender; Volker Buchem, Dr. Klaus Endres, Jens Hasselbacher, Marc René
Michallet, Dragica Mischler.

Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188 Amtsgericht Wiesbaden,
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 811198334

Die R+V Allgemeine Versicherung AG betreibt alle Zweige der Schadens-, Unfall- und
Ruckversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art.

2 Wesentliche Merkmale der Versicherung

Wesentliche Merkmale der von Ihnen beantragten Versicherungen wie Angaben tber Art, Umfang
und Beginn des Versicherungsschutzes und Falligkeit unserer Leistung finden Sie im Antrag bzw.
Versicherungsschein, den Versicherungsbedingungen sowie in diesen Informationen.

Fur das Versicherungsverhéltnis gilt jeweils der Allgemeine Teil zur Police (AT) sowie die
besonderen Versicherungsbedingungen, die den einzelnen Vertragen zu Grunde liegen.

3 Beitrag, Beitragszahlung und Kosten

Die Hohe des Beitrags einschliel3lich der derzeit geltenden Versicherungsteuer finden Sie im Antrag
bzw. Versicherungsschein.

Die Bestimmungen zur Zahlung und Erflllung sowie der Zahlweise der Versicherungsbeitrage finden
Sie im Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen, insbesondere Ziffer
3 AT.

Bei Zahlungsverzug betragen die Kosten 15 EUR je Mahnung.

4 Bevollméachtigung

KFM0126

Die R+V Allgemeine Versicherung AG ist bevollmachtigt, die Beitragsforderungen der KRAVAG-
LOGISTIC Versicherungs-AG im eigenen Namen geltend zu machen und die Beitrage einzuziehen.
Die Vollmacht erstreckt sich ferner auf alle rechtsverbindlichen Erklarungen wie z. B. die Befugnis
zur Vertragskindigung, zum Rucktritt vom Vertrag und zur Geltendmachung einer Geschéftsgebuhr.

Seite 11 von 48 KRAVAG-LOGISTIC
Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe



Gesetzliche Informationen KRAVAG-LOGISTIC
Stand 01.01.2026 Versicherungs-AG

5 Zustandekommen des Vertrags

Vor Abgabe lhres Antrags erhalten Sie mit diesen Informationen die Allgemeinen, Besonderen und
Speziellen  Versicherungsbedingungen und gegebenenfalls sonstige vertragsrelevante
Informationen, sofern Sie hierauf nicht ausdrucklich verzichten.

Die Aufnahme Ilhres Antrags stellt lhr Angebot zum Abschluss eines oder mehrerer
Versicherungsvertrage dar. Den Versicherungsschein (Police) erhalten Sie per Post. Mit Zugang der
Police ist der Versicherungsvertrag geschlossen, sofern Sie Ihr Widerrufsrecht nicht austiben.

6 Beginn der Versicherung

Den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem
Versicherungsschein. Bitte beachten Sie, dass der Beginn des Versicherungsschutzes abhangig von
der rechtzeitigen Zahlung des Beitrags ist (Ziffer 3.3 AT).

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht in der Elementarschaden- und der Einzel-
BetriebsschlieBungsversicherung Versicherungsschutz erst nach Ablauf von 14 Tagen nach
Versicherungsbeginn. Diese Regelung entfallt, soweit Versicherungsschutz bereits Uber einen
anderen Vertrag bestanden hat und ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Antrag
fortgesetzt wird.

Ist dem Antragsteller bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so besteht hierfiir
kein Versicherungsschutz.

7 Widerrufsbelehrung

KFM0126

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von
Grinden in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

— der Versicherungsschein,

— die Vertragsbestimmungen,
einschlieBlich der far das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlie8lich der Tarifbestimmungen,

— diese Belehrung,

— das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

— und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, Postfach 103905, 20027 Hamburg oder an die
Hausanschrift: Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg. Bei einem Widerruf per Telefax richten
Sie diesen bitte an die Telefaxnummer: 040 23606-4366. Einen Widerruf per E-Mail schicken
Sie bitte an info@kravag.de.

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und der Versicherer hat
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beitrdge zu erstatten,
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist
beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, darf
der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich fur jeden Tag, an dem
Versicherungsschutz bestanden hat, um einen Betrag von

— 1/360 des jahrlichen Beitrags,
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— 1/180 des halbjahrlichen Beitrags,
— 1/90 des vierteljahrlichen Beitrags oder
— 1/30 des monatlichen Beitrags.

Bei Zahlung eines Einmalbeitrages kénnen Sie den Betrag, den wir fiir jeden Tag einbehalten
dirfen, an dem Versicherungsschutz bestanden hat, anhand folgender Formel errechnen:

Einmalbeitrag lhrer Versicherung
Beantragte Versicherungsdauer in Tagen

Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsweise sowie die Hohe lhres Beitrags kénnen Sie dem lhnen
zur Verfugung gestellten Antrag bzw. Versicherungsschein entnehmen. Die Erstattung
zuriickzuzahlender Betrage erfolgt unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des
Widerrufs.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurickzugewdhren und gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf lhren ausdrtcklichen Wunsch sowohl von
Ihnen als auch vom Versicherer vollstandig erfillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgetibt
haben.

Abschnitt 2
Auflistung der fir den Fristbeqinn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die
Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgefiihrt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, Uber die der Vertrag abgeschlossen
werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstrager eingetragen ist, und
die zugehorige Registernummer;

die ladungsfahige Adresse des Versicherers und jede andere Adresse, die fur die
Geschéaftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maRRgeblich ist, bei juristischen Personen,
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die
Mitteilung durch Ubermittiung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich
gestalteten Form;

die Hauptgeschéftstatigkeit des Versicherers;

die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben ber Art, Umfang und
Falligkeit der Leistung des Versicherers;

den Gesamtpreis der Versicherung einschlie3lich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,
wobei die Pramien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere
selbstandige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Uberpriifung des
Preises erméglichen;

a. gegebenenfalls zusatzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden
Betrages sowie mogliche weitere Steuern, Gebihren oder Kosten, die nicht Gber den
Versicherer abgefiihrt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
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b. alle Kosten, die Ihnen fir die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn
solche zusétzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfillung, insbesondere zur Zahlungsweise der
Pramien;

die Befristung der Gultigkeitsdauer der zur Verfigung gestellten Informationen, beispielsweise die
Gultigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

Angaben dariiber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere tiber den Beginn der Versicherung
und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den
Antrag gebunden sein soll;

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der
Ausiibung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenuber der der Widerruf zu
erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlie3lich Informationen tiber den Betrag, den
Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung
der Vertragsbestimmungen einschlie3lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt,
bedurfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

a. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b. Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen
Kindigungsbedingungen einschlieBlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch
Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bedurfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

die Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von
Beziehungen zu lhnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel Uber das auf den Vertrag anwendbare
Recht oder Uber das zustandige Gericht;

die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Ziffer Il. genannten
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer
verpflichtet, mit lhrer Zustimmung die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu
fuhren;

einen moglichen Zugang fir Sie zu einem aulBergerichtlichen Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen fir diesen Zugang; dabei ist
ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Mdoglichkeit fir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten,
hiervon unberuhrt bleibt;

Name und Adresse der zustandigen Aufsichtsbehdrde sowie die Moglichkeit einer Beschwerde bei
dieser Aufsichtsbehdrde.

Ende der Widerrufsbelehrung

8 Laufzeit des Vertrages
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Die Laufzeit des Vertrags entnehmen Sie bitte dem Antrag bzw. dem Versicherungsschein sowie
den Verlangerungsbestimmungen in den Versicherungsbedingungen (Ziffer 2.2 AT).
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9 Kindigungsrecht

Die Bestimmungen zu lhrem Kindigungsrecht finden Sie in den Versicherungsbedingungen, (Ziffer
2.2 AT). Weitere Kiundigungsmoglichkeiten entnehmen Sie bitte den besonderen
Versicherungsbedingungen, die den einzelnen Vertragen zu Grunde liegen.

10 Anwendbares Recht, Sprache

Auf den Versicherungsvertrag findet ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung (Ziffer 9 AT). Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher
Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation wahrend der Laufzeit wird in deutscher Sprache gefuhrt.

11 Beschwerde bei der Aufsichtsbehérde

Sie kdnnen sich mit einer Beschwerde auch an die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht
wenden. Die Anschrift lautet: Graurheindorfer Stra3e 108, 53117 Bonn.

12  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

121

12.2

12.3

KFM0126

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben Uber gefahrerhebliche Umsténde

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung der KRAVAG alle ihm
bekannten Gefahrumstdnde anzuzeigen, nach denen die KRAVAG in Textform (z. B. per Brief,
E-Mail oder Telefax) gefragt hat und die fiir den Entschluss der KRAVAG erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieBen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme, die
KRAVAG in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstande, die geeignet sind, auf den Entschluss der KRAVAG
Einfluss auszulben, den Vertrag Giberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie3en.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt
dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Rucktritt

Unvollstéandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstanden berechtigen die
KRAVAG, vom Versicherungsvertrag zurlickzutreten.

Die KRAVAG hat kein Rucktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein
Vertreter die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
gemacht haben.

Das Rucktrittsrecht der KRAVAG wegen grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die KRAVAG den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hétte.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt die KRAVAG nach Eintritt des Versicherungsfalls zuriick, darf sie den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstdndig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder fur den Eintritt des Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den
Umfang der Leistung ursachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Der KRAVAG steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Rucktrittsrecht der KRAVAG ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kann die KRAVAG den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kindigen.

Das Kundigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die KRAVAG den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen héatte.
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Kann die KRAVAG nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil sie den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umsténde, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hétte, werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen der KRAVAG rickwirkend Vertragsbestandteil. Dies
kann zur Folge haben, dass durch die Einbeziehung eines Risikoausschlusses die
Leistungspflicht der KRAVAG fir einen bereits eingetretenen Versicherungsfall riickwirkend
entfallt. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlief3t die
KRAVAG die Gefahrabsicherung fir den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der
KRAVAG fristlos kundigen.

124 Frist zur Geltendmachung

Die KRAVAG muss die ihr nach 2 und 3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich

geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die KRAVAG von der Verletzung

der Anzeigepflicht, die das von ihr geltend gemachte Recht begrindet, Kenntnis erlangt. Die

KRAVAG hat die Umstande anzugeben, auf die sie ihre Erklarung stiitzt. Sie darf nachtraglich

weitere Umstande zur Begriindung ihrer Erklarung abgeben, wenn fur diese die Monatsfrist

nicht verstrichen ist.

Der KRAVAG stehen die Rechte nach 2 und 3 nur zu, wenn sie den Versicherungsnehmer

durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung

hingewiesen hat.

Die KRAVAG kann sich auf die in 2 und 3 genannten Rechte nicht berufen, wenn sie den nicht

angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

13 Besondere Hinweise zur D&O-Versicherung

Kundigungsrecht

Néhere Informationen zu den Moglichkeiten einer Kindigung sowie der Form und den

einzuhaltenden Fristen finden Sie in den Versicherungsbedingungen zur D&O-Versicherung unter

Punkt 3.3 ULLA sowie im Versicherungsvertragsgesetz (88 19 ff. und 8§ 33 ff.).

Beitragsregulierung (Anderung der Beitragsbemessungsgrundlagen)

Auf Basis der dem Versicherer gemeldeten Daten (siehe AT 4) wird der Versicherungsbeitrag fur die

laufende Versicherungsperiode neu festgesetzt. Der sich daraus ergebende endgiiltige Beitrag gilt

zugleich als vorlaufiger Beitrag fir das kommende Versicherungsjahr (siehe ULLA 10).

Auszug aus der Insolvenzordnung

§ 16 Eréffnungsgrund

Die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens setzt voraus, dass ein Eréffnungsgrund gegeben ist.

§ 17 Zahlungsunfahigkeit

1 Allgemeiner Eréffnungsgrund ist die Zahlungsunféahigkeit.

2 Der Schuldner ist zahlungsunfahig, wenn er nicht in der Lage ist, die falligen Zahlungspflichten
zu erfullen. Zahlungsunfahigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine
Zahlungen eingestellt hat.

§ 18 Drohende Zahlungsunfahigkeit

1 Beantragt der Schuldner die Erdffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende
Zahlungsunfahigkeit Eréffnungsgrund.

2  Der Schuldner droht zahlungsunfahig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein
wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Falligkeit zu erfillen.

3 Wird bei einer juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit der Antrag
nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen personlich haftenden Gesellschaftern
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oder allen Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller
zur Vertretung der juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind.

§ 19 Uberschuldung
Bei einer juristischen Person ist auch die Uberschuldung Eréffnungsgrund.

1 Uberschuldung liegt vor, wenn das Vermogen des Schuldners die bestehenden
Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortfihrung des Unternehmens ist nach den
Umstédnden  Uberwiegend  wahrscheinlich.  Forderungen auf  Rickgewahr  von
Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich
entsprechen, fur die nach § 39 Abs. 2 zwischen Glaubiger und Schuldner der Nachrang im
Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Forderungen vereinbart
worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu bertcksichtigen.

2 Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit kein personlich haftender Gesellschafter
eine naturliche Person, so gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu
den personlich haftenden Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehort, bei der ein
personlich haftender Gesellschafter eine natirliche Person ist.

14 Besondere Hinweise zur Rechtsschutzversicherung

KFM0126

Bei einer Beitragsanpassung, einer Beitragserhéhung um mehr als 10 Prozent wegen einer
Gefahrerhéhung oder einer unberechtigten Ablehnung des Versicherungsschutzes kdnnen Sie die
Rechtsschutzversicherung vor Ablauf kiindigen. Ferner kénnen Sie oder wir den Vertrag auch
vorzeitig kiindigen, wenn wir innerhalb von 12 Monaten fiir mindestens zwei Rechtsschutzfélle die
Leistungspflicht bejaht haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen zur
Rechtsschutzversicherung (FRB).

Die Schadenregulierung erfolgt durch unsere Tochtergesellschaft R+V Rechtsschutz-
Schadenregulierungs-GmbH, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden. Diese ist bevollméchtigt, im
Rahmen der ihr Ubertragenen Rechtsgeschéfte die R+V Allgemeine Versicherung AG gerichtlich und
auf3ergerichtlich zu vertreten.
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Blindelnachlassklausel KRAVAG-LOGISTIC
Stand 01.10.2020 Versicherungs-AG

Blndelnachlassklausel
In der Berechnung der Beitrage ist folgender Bindelnachlass je Vertrag bertcksichtigt:

Anzahl der Vertrage: 1 | 23 | 45 | 67 | 89 |ap10
0% | 25% | 5% | 75% | 10% |125%

Andert sich die Gesamtzahl der rechtlich selbstandigen Einzelvertrage dieser Police, so erhoht sich
der Bundelnachlass je Einzelvertrag ab Einschluss eines weiteren Einzelvertrags bzw. reduziert sich
der Biindelnachlass ab Ausschluss eines Einzelvertrags.
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Datenschutzmerkblatt KRAVAG-LOGISTIC
Stand 01.07.2025 Versicherungs-AG

Hinweis zum Merkblatt zur Datenverarbeitung

R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden

Verantwortlich fur die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten ist die Gesellschaft der R+V
Versicherungsgruppe, die im Briefkopf angegeben ist.

Personenbezogene Daten, die wir von lhnen direkt oder von Dritten (z. B. Mitversicherten, lhrem Vermittler
oder, sofern ein wirtschaftliches Ausfallrisiko besteht, ggf. auch Auskunfteien) erhalten, verarbeiten wir nach
den geltenden Datenschutzgesetzen und den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft.

Zwecke der Datenverarbeitung sind insbesondere Antragsprifung, Vertragsdurchfihrung sowie das
Bearbeiten von Schaden oder Leistungsféallen. Daneben verarbeiten wir lhre Daten auch zu weiteren Zwecken,
z. B.

- Erfillen regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Anforderungen,

- IT-Sicherheit und IT-Betrieb,

- Prifen und Optimieren elektronischer Datenverarbeitungsvorgange oder

- im Rahmen der Erstellung von Tarifkalkulationen.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Léschung, Einschrankung der Verarbeitung und Datentbertragbarkeit
kénnen Sie z. B. bei unserem Datenschutzbeauftragten (datenschutz@ruv.de) geltend machen. Wenn wir lhre
Daten aufgrund einer Einwilligung verarbeiten, kénnen Sie diese jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft
widerrufen. Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwagung, steht lhnen ein
Widerspruchsrecht gegen diese Datenverarbeitung zu, wenn aus lhrer persdnlichen Situation heraus Griinde
gegen eine Datenverarbeitung sprechen. Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zustandigen
Datenschutzaufsichtsbehérde.

Unser vollstédndiges Merkblatt zum Datenschutz finden Sie im Internet:
www.ruv.de/datenschutz/datenschutzmerkblatt.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie das vollstandige Merkblatt

in Papierform erhalten mochten.

Unser vollstandiges Merkblatt zum Datenschutz in der Schadenbearbeitung
finden Sie im Internet:
www.ruv.de/datenschutz/merkblatt-schadenbearbeitung.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie das vollstandige Merkblatt

in Papierform erhalten mochten.
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Stand 01.01.2021 Versicherungs-AG

Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der tibrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten
Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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Im Ausland registrierte Fahrzeuge KRAVAG-LOGISTIC
Stand 01.03.2022 Versicherungs-AG

KFM0126

Im Ausland registrierte Fahrzeuge

Nicht versichert sind Fahrzeuge aller Art, die au3erhalb der Bundesrepublik Deutschland in ein
amtliches oder amtlich  anerkanntes  Register einzutragen oder mit  einem
Unterscheidungskennzeichen versehen eingetragen sind.

Dies gilt nicht fiir Vertrage der Rechtsschutz-Versicherung, der Transport-Versicherung oder den
KRAVAG-Logistic-Vertrag (sofern versichert).
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Mehrwertschutzklausel KRAVAG-LOGISTIC
Stand 01.03.2021 Versicherungs-AG

3.1

3.2

3.3

KFM0126

Mehrwertschutz

Der Versicherungsnehmer hat parallel zu diesem Vertrag anderweitige gleichartige
Versicherungsvertrage oder Risiken versichert (im Text als Fremdversicherung bezeichnet).

Bis zur Beendigung der Fremdversicherung gewdahrt der Versicherer dieses Vertrags dem
Versicherungsnehmer eine Differenzdeckung zu nachfolgenden Bestimmungen:

Der Versicherer dieses Vertrags erbringt Versicherungsleistungen nach diesen Bedingungen, soweit
eine Versicherungsleistung aus der Fremdversicherung ausgeschopft, abgelehnt oder gekirzt wird
(Differenzdeckung). Die erbrachten Leistungen des Fremdversicherers werden bei der Berechnung
der Versicherungsleistung angerechnet. Der Versicherungsschutz aus der Fremdversicherung geht
bis zu deren Ablauf dem Versicherungsschutz dieses Vertrags vor (subsidiare Deckung).

Fur diese Differenzdeckung wird ein Nachlass in Hohe des im Versicherungsvertrags oder zum
versicherten Risiko genannten Prozentsatzes gewahrt. Dieser Nachlass entféllt zur Beendigung der
Fremdversicherung.

Wenn fir einen Versicherungsfall aus der Fremdversicherung dem Grunde nach
Versicherungsschutz besteht, kann der Versicherungsnehmer einen Anspruch aus dieser
Differenzdeckung gegeniiber dem Versicherer dieses Vertrags frihestens nach Einreichung der
schriftlichen Bestéatigung tber den Deckungsumfang des Fremdversicherers geltend machen.

Verletzt der Versicherungsnehmer gegeniiber dem Fremdversicherer eine Obliegenheit oder war er
mit der Zahlung des Beitrags in Verzug und entféllt dadurch die Leistung aus der
Fremdversicherung oder wird diese anteilig gekirzt, besteht insoweit kein Versicherungsschutz tiber
die Differenzdeckung.

Sind Selbstbehalte im Rahmen der Fremdversicherung vereinbart, sind diese (Uber die
Differenzdeckung nicht erstattungsféhig.

Fur Versicherungsfalle, die bereits vor der Beantragung des vorliegenden Vertrags eingetreten sind,
besteht kein Versicherungsschutz.

Ein Versicherungsfall ist zuerst dem Fremdversicherer zu melden. Nach Ablehnung der Deckung,
Kirzung der Versicherungsleistung oder nach Ausschépfung der Versicherungssumme ist dem
Versicherer dieses Vertrags der Versicherungsfall unverziglich spatestens innerhalb eines Monats,
unter Vorlage der entsprechenden Nachweise anzuzeigen. Sofern bei der Fremdversicherung eine
Deckung dem Grunde nach besteht, kann der Versicherer dieses Vertrags sofort angesprochen
werden.

Die nach den genannten Bestimmungen aus dem vorliegenden Vertrag zu erbringende Leistung ist
begrenzt auf die im vorliegenden Vertrag vereinbarten Entschadigungsgrenzen und
Ersatzleistungen. Es gelten weiterhin die im vorliegenden Vertrag vereinbarten Selbstbehalte,
Wartezeiten und Versicherungsbedingungen nach MaRRgabe dieser Mehrwertschutz-Klausel.

Eine nach Antragsstellung bei dem Versicherer dieses Vertrags erfolgte Verringerung oder der
Wegfall des Versicherungsschutzes aus der Fremdversicherung erhéht nicht die Leistung aus dieser
Differenzdeckung.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung
spatestens zu dem bei Antragstellung bei dem Versicherer dieses Vertrags angezeigten Ablauf der
Fremdversicherung langstens nach einem Jahr. Ab diesem Termin besteht Versicherungsschutz im
Rahmen und Umfang dieses Vertrags. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung der
Fremdversicherung, frihestens ab Kenntnis des Versicherers (ber die vorzeitige
Vertragsbeendigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beitrag im vollen Umfang fallig.

(Die Klausel gilt nur fur Vertrage oder Risiken, zu denen Mehrwertschutz besonders vereinbart ist)
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LeistungsUpdate-Garantie KRAVAG-LOGISTIC
Stand 01.01.2020 Versicherungs-AG

KFM0126

LeistungsUpdate-Garantie

Fuhrt der Versicherer neue oder geédnderte Bedingungen oder Leistungen zu dem mit dieser Police
abgeschlossenen Versicherungsprodukt ein, die von den in dieser Police zugrundeliegenden
Bedingungen oder Leistungen zum Vorteil des Versicherungsnehmers abweichen, so gelten die
neuen Bedingungen und Leistungen auch fir die zum jeweiligen Schadentag gemaf dieser Police
versicherten Risiken bzw. Gefahren. Diese Regelung gilt nicht fiir individuelle Vereinbarungen (z. B.
individuell vereinbarte Selbstbeteiligung), die stets Vorrang haben.

Sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer kdnnen die LeistungsUpdate-Garantie
gesondert mit einer Frist von 3 Monaten zum vereinbarten Vertragsablauf bzw. zum Ablauf einer sich
daran anschlieBenden Verlangerungsperiode kiindigen. Fur die Wahrung der Frist ist der Zugang
der Kindigungserklarung bei dem jeweils anderen Vertragspartner mafgeblich. Die Kindigung
muss in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) erfolgen.

Der Bestand der Police bzw. der Versicherungsvertrage im Ubrigen wird durch die Kindigung der
LeistungsUpdate-Garantie nicht berihrt.

Seite 23 von 48 KRAVAG-LOGISTIC
Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe



LeistungsPlus-Zertifikat KRAVAG-LOGISTIC
Stand 01.01.2026 Versicherungs-AG

LeistungsPlus-Zertifikat

Fuhrt der Versicherer neue oder geédnderte Bedingungen oder Leistungen zu dem mit dieser Police
abgeschlossenen Versicherungsprodukt ein, die von den in dieser Police zugrunde liegenden
Bedingungen oder Leistungen zum Vorteil des Versicherungsnehmers abweichen, so gelten die
neuen Bedingungen und Leistungen auch fir die zum jeweiligen Schadentag nach dieser Police
versicherten Risiken bzw. Gefahren. Diese Regelung gilt nicht fiir individuelle Vereinbarungen (z. B.
individuell vereinbarte Selbstbeteiligung), die stets Vorrang haben.

In Erganzung der den Einzelvertragen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten die
besserstellenden Vereinbarungen aus dem LeistungsPlus-Zertifikat. Die im LeistungsPlus-Zertifikat
aufgefiihrten Leistungsbausteine sind nur fiir die Vertrage gultig, die in dieser Police vereinbart
wurden.

Das aktuelle LeistungsPlus-Zertifikat finden Sie unter folgendem Link:

http://buendelpolicen.ruv.de

Alternativ scannen Sie den QR-Code:
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Versicherungsbedingungen zur Versicherung gegen Internet- und

Wirtschaftskriminalitat (luw)

Zu den im laufenden Text fett gedruckten Begriffen finden Sie unter den Begriffsbestimmungen in
Ziffer 18 dieser Allgemeinen Versicherungsbedingungen nahere Erlauterungen.

1 Gegenstand der Versicherung und Vertragsgrundlagen

1.1

1.2

Grundsatz

Wir - die R+V Allgemeine Versicherung AG - ersetzen lhnen - dem
Versicherungsnehmer/versicherten Unternehmen - Vermdgensschaden (Schaden) sowie in
diesem Zusammenhang benannte Folgekosten, die durch die in dieser Versicherung
genannten und versicherten Versicherungsfalle entstanden sind.

Geltende Regelungen

Voraussetzung ist, dass Versicherungsschutz nach den mit Ilhnen getroffenen
versicherungsvertraglichen Regelungen besteht. Es gelten die Regelungen dieser
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, sofern keine Abweichungen im Rahmen des
Versicherungsscheins oder anderer zusatzlicher Regelungen vereinbart wurden. Der
Versicherungsschutz bemisst sich nach den zum Zeitpunkt der Entdeckung geltenden
versicherungsvertraglichen Regelungen.

2 Versicherungsfall Wirtschaftskriminalitat

2.1

211

212

2.13

2.2

221

222

2.2.3

KFM0126

Ein Versicherungsfall der Wirtschaftskriminalitédt ist in den nachfolgend genannten Féllen
eingetreten:

Schéden durch Vertrauenspersonen

Durch die vorsatzlich unerlaubte Handlung einer Vertrauensperson, auch in kollusivem
Zusammenwirken mit einem Dritten, ist lhnen ein unmittelbarer Vermégensschaden entstanden.

Durch die vorsatzlich unerlaubte Handlung einer Vertrauensperson, die diese einem Dritten
unmittelbar zugefigt hat, ist Ihnen ein Vermdgensschaden mittelbar dadurch entstanden, dass Sie
aufgrund einer vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung diesem Dritten zum Schadensersatz
verpflichtet sind.

Der Versicherungsfall ist auch eingetreten, wenn einer der Tatbestdnde nach Ziffer 3.1, Schaden
durch Dritte im Rahmen der Internetkriminalitat, durch eine Vertrauensperson erflillt wird.

Geheimnisverrat durch Vertrauenspersonen

Durch die vorsatzlich unerlaubte Handlung einer Vertrauensperson, auch in kollusivem
Zusammenwirken mit einem Dritten, ist lhnen ein Vermdgensschaden entstanden. Dieser ist
dadurch entstanden, dass Geschéaftsgeheimnisse von diesen rechtswidrig erlangt, rechtswidrig
genutzt oder rechtswidrig offengelegt wurden.

Der Versicherungsfall nach Ziffer 2.2.1 ist auch eingetreten, wenn er von einer Vertrauensperson
durch einen vorsatzlich unerlaubten und zielgerichteten Eingriff in lhre elektronische
Datenlbertragung/digitale Kommunikation herbeigefiihrt wurde.

Bei den Versicherungsfallen des Geheimnisverrats nach den Ziffern 2.2.1 und 2.2.2 wird abweichend
von dem Ausschluss in Ziffer 8.10.21 auch der infolge des Verrats oder Verlusts des
Geschéaftsgeheimnisses entgangene Gewinn ersetzt.
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2.3

23.1

23.2

2.4

24.1

24.2

2.5

2.6
26.1

2.6.2

Schaden durch Dritte

Durch die vorsatzlich unerlaubte Handlung eines Dritten, die tatbestandlich eine unmittelbare
Tauschung Ihnen oder einer Vertrauensperson gegenuber beinhaltet oder eine
Urkundenunterdriickung darstellt, ist Ihnen ein unmittelbarer Vermdgensschaden entstanden.

Durch die vorsétzlich unerlaubte Handlung eines Dritten, die tatbestandlich eine unmittelbare
Tauschung Ihnen oder einer Vertrauensperson gegenuber beinhaltet oder eine
Urkundenunterdriickung darstellt, ist lhnen ein Vermdgensschaden mittelbar dadurch entstanden,
dass Sie aufgrund einer vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung einem Dritten zum
Schadensersatz verpflichtet sind.

Betriebsspionage durch Dritte

Durch die vorsatzlich unerlaubte Handlung eines Dritten, ist lhnen ein Vermdgensschaden
entstanden. Dieser ist dadurch entstanden, dass dieser Dritte Ihre Geschéftsgeheimnisse
rechtswidrig erlangt, rechtswidrig genutzt oder rechtswidrig offengelegt hat.

Bei einem Versicherungsfall nach Ziffer 2.4.1 wird abweichend von dem Ausschluss in Ziffer 8.10.2 1
auch der entgangene Gewinn ersetzt.

Wissentliche Pflichtverletzung durch Vertrauenspersonen
Durch eine wissentliche Pflichtverletzung einer Vertrauensperson nach 18.17.1 ist Ihnen
ein unmittelbarer Vermdgensschaden entstanden.

Ausfall von Mitarbeitern

Korperverletzung oder Nachstellung

1 Eine versicherte Person wurde unverschuldet Opfer einer vorsatzlichen Kdérperverletzung
oder Opfer einer Nachstellung. Aufgrund dessen wurde die versicherte Person arbeitsunféhig.
Hierbei ist es nicht erforderlich, dass diese Straftat in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
der beruflichen Tatigkeit der versicherten Person steht.

2 Dies gilt auch, wenn die Korperverletzung durch einen Terroranschlag erfolgte. Der
Ausschluss Terror in Ziffer 8.13 gilt in diesem Fall nicht.

3 Wir ersetzen Ihnen ausschlie3lich die durch den Ausfall der versicherten Person entstandenen
Folgekosten und Beratungsleistungen nach Ziffer 5. Fur die Inanspruchnahme der Beratung
durch HumanProtect Consulting (HPC) nach Ziffer 5.8 ist bereits das Auftreten einer akuten
Belastungsreaktion — statt der Arbeitsunfahigkeit — fir den Eintritt des Versicherungsfalls
ausreichend.

Versicherungsfall nach Ziffer 2.1 bis 2.5

1 Eine versicherte Person wurde aufgrund eines Versicherungsfalls nach Ziffer 2.1 bis 2.5
arbeitsunfahig. Fur den Schadenstifter selbst besteht kein Versicherungsschutz.

2 Bei versicherten Personen nach Ziffer 18.15.1 ersetzen wir lhnen ausschlie8lich die durch
deren Ausfall entstandenen Folgekosten und Beratungsleistungen nach Ziffer 5.

3 Beiversicherten Personen nach Ziffer 18.15.2 besteht Versicherungsschutz ausschlieflich far
die Beratung HPC nach Ziffer 5.8.

4  Fur die Inanspruchnahme der Beratung durch HPC nach Ziffer 5.8 ist bereits das Auftreten einer
akuten Belastungsreaktion — statt der Arbeitsunfahigkeit — flir den Eintritt des Versicherungsfalls
ausreichend.

3 Versicherungsfall Internetkriminalitat

3.1

3.1.1

KFM0126

Der Versicherungsfall Internetkriminalitat ist in den nachfolgend genannten Féllen eingetreten:
Schéden durch Dritte

lhnen ist durch eine vorsatzlich unerlaubte und zielgerichtete Herbeifihrung eines
Sicherheitsvorfalls durch einen Dritten ein unmittelbarer Vermdgensschaden entstanden.
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3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

Ihnen ist durch einen vorsétzlich unerlaubten und zielgerichteten Eingriff eines Dritten in lhre
elektronische Dateniibertragung/digitale Kommunikation ein Vermdgensschaden dadurch
entstanden, dass dieser Dritte vertrauliche Nutzerdaten, welche Sie im Rahmen lhrer online
gefiihrten Bank- und Firmengeschifte verwenden, erlangt und fir eine Uberweisung oder ein
sonstiges Rechtsgeschéft missbraucht hat.

Betriebsspionage durch Dritte

Durch den vorséatzlich unerlaubten und zielgerichteten Eingriff eines Dritten in lhre elektronische
Datenubertragung/digitale Kommunikation, ist Ihnen ein Vermégensschaden entstanden. Dieser ist
dadurch entstanden, dass dieser Dritte lhre Geschéaftsgeheimnisse rechtswidrig erlangt,
rechtswidrig genutzt oder rechtswidrig offengelegt hat.

Bei einem Versicherungsfall nach 3.2.1 wird abweichend von dem Ausschluss in Ziffer 8.10.2 1 auch
der entgangene Gewinn ersetzt.

4  Konkurrenzen und Serienschaden

4.1

4.2

Konkurrenzen

Erfillt ein Sachverhalt die Tatbestdnde mehrerer Versicherungsfalle, so gilt nur ein
Versicherungsfall als eingetreten. Es steht nur eine Versicherungssumme/ein Sublimit zur
Verfligung.

Serienschaden

Durch mehrere Handlungen oder mehrere Personen verursachte Schéaden stellen einen
Versicherungsfall dar, wenn die betreffenden Handlungen von einem einheitlichen, gleichen
oder gleichartigen Vorsatz getragen waren oder miteinander in einem rechtlichen,
wirtschaftlichen oder zeitlichen Zusammenhang standen.

5 Versicherte Folgekosten und Beratungsleistungen

51

511

51.2

5.1.3

5.2
521

522

5.2.3
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Wir erstatten Ihnen in den Versicherungsfallen der Wirtschaftskriminalitdt nach Ziffer 2 und der
Internetkriminalitéat nach Ziffer 3 auch die nachstehend benannten Folgekosten:

Schadenermittlungskosten

Wir erstatten lhnen Schadenermittlungskosten, die im Zusammenhang mit der Aufklarung oder
Rekonstruktion des Schadenhergangs, der Feststellung der Schadenhthe oder fir die Ermittlung
des Schadenstifters aufgewendet werden miissen. Darunter fallen auch IT-Forensik-Kosten.

Ergibt sich aus den Ermittlungen, dass kein Versicherungsfall eingetreten ist, tragen wir im Rahmen
der zur Verfigung stehenden Versicherungssumme 50 % der nachgewiesenen Aufwendungen. IT-
Forensik-Kosten sind hiervon ausgenommen.

Beauftragen Sie fur die Schadenermittlung einen externen Dienstleister, z. B. einen Rechtsanwalt
oder Wirtschaftsprufer, ist Voraussetzung fir eine Erstattung, dass wir vor der Beauftragung in
Textform zugestimmt haben. Bei internen Schadenermittlungen, z. B. durch lhre Revision oder fur
die Schadenermittlung gesondert abgestellte Mitarbeiter, ist unsere Zustimmung nicht erforderlich.

Rechtsverfolgungskosten/Abwehrkosten

Wir erstatten lhnen Ihre Rechtsverfolgungskosten, d. h. die Kosten welche Ihnen zur Durchsetzung
von Schadenersatzansprichen gegen den Schadenstifter entstanden sind.

Wir erstatten Ihnen auch die Kosten, die Sie fiir die Abwehr eines durch einen Dritten gegentiber
Ihnen geltend gemachten Anspruchs aufwenden mussten.

Eine Erstattung der Kosten ist begrenzt auf die HoOhe der gesetzlichen Gebiuhren- und
Kostenvorschriften sowie fir einen Streitwert bis zur Héhe des versicherten Schadens, maximal der
vereinbarten Versicherungssumme.
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5.3

53.1

53.2

5.3.3

5.4

54.1

54.2

55

5.6

5.7

5.8

Betriebsunterbrechungskosten

Wir erstatten Ihnen ab dem 3. Tag nach dem Versicherungsfall zur Aufrechterhaltung des
Geschéftsbetriebs, die angemessenen und erforderlichen Kosten, die Sie zusatzlich zu den
normalen Gesamtbetriebskosten aufwenden miissen, um die Geschéftstatigkeit fortzufihren. Bei
einem Versicherungsfall Ausfall von Mitarbeitern nach Ziffer 2.6 werden die Kosten ab dem 1. Tag
des Ausfalls tlbernommen. Dies gilt nicht fir Falle nach Ziffer 2.6.2 3.

Im Falle einer behdrdlichen Beweissicherung werden diese Kosten ab dem 1. Tag der
Betriebsunterbrechung tbernommen.

Wir ersetzen lhnen in diesen Fallen den Gewinn aus dem Umsatz der hergestellten Erzeugnisse,
gehandelten Waren oder Dienstleistungen, soweit dieser wirtschaftlich begriindet und ohne
Unterbrechung erwirtschaftet worden ware, sowie die Weiterzahlung von Gehéltern und Léhnen.

Datenwiederherstellungskosten

Wir ersetzen die notwendigen Kosten zur Wiederherstellung der Daten auf Grundlage der
vorhandenen Back-up-Datensatze.

Sollte die Wiederherstellung anhand von Back-up-Datensatzen nicht moglich sein, ist unsere
Weisung zur Wiederherstellung der Daten einzuholen.

Vertragsstrafen

Wir erstatten Ihnen die Kosten fiir eine zu zahlende Vertragsstrafe, zu deren Zahlung Sie
rechtlich verpflichtet sind und der Anspruch hierauf durch einen Versicherungsfall der
Wirtschaftskriminalitat nach Ziffer 2 verursacht wurde.

Reputationskosten
Wir erstatten lhnen die Kosten fir einen Dienstleister, welchen Sie beauftragt haben, um einen
eingetreten Reputationsschaden zu mindern. Fir Reputationsschaden selbst besteht kein
Versicherungsschutz

Informationskosten)

Wir ersetzen lhnen die Aufwendungen fir die Benachrichtigung von Betroffenen, die lhnen als
Benachrichtigungspflichtigen entstehen, sofern hierzu eine datenschutzrechtliche Verpflichtung
besteht.

Beratung HumanProtect Consulting (HPC)

In den Versicherungsféallen Ausfall von Mitarbeitern nach Ziffer 2.6 kann die versicherte Person
eine telefonische psychologische Beratung durch HPC in Anspruch nehmen. Der Anspruch
beinhaltet bis zu 6 Beratungsstunden. Die hierdurch anfallenden Kosten werden — abweichend von
der Regelung zur Anrechnung auf die Versicherungssumme nach Ziffer 10.2 — nicht auf die
Versicherungssumme angerechnet.

6 Leistungsvoraussetzungen

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

KFM0126

Nachweis der Schadenhthe

Eine Entschadigungsleistung setzt voraus, dass Sie den Grund und die Hohe des Schadens
nachweisen und der Schadenstifter fir diesen Schaden nach den gesetzlichen Bestimmungen
haftet.

Eine Gegenlberstellung von Soll- und Ist-Bestanden ohne Aufklarung der Entstehung von
Differenzen oder statistisch ermittelten Daten reichen als Nachweis fiir einen Versicherungsfall nicht
aus.

Schadennachweis und Nachweis der Schadenersatzpflicht bei Schaden durch Vertrauenspersonen
1 Schadenhdhe grofR3er als 25.000 EUR
Bei Schaden durch Vertrauenspersonen nach Ziffer 2.1 und Geheimnisverrat durch
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6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.5

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7

KFM0126

Vertrauenspersonen nach Ziffer 2.2 benétigen wir die folgenden Unterlagen:
Rechtskraftiger Schuldtitel oder ein rechtskraftiges Strafurteil. Aus diesen missen sich Grund
und Hbhe des von der Vertrauensperson verursachten Schadens ergeben. Dies bedeutet,
dass sich sowohl die vorsatzlich unerlaubte Handlung als auch die Schadenhdhe aus dem
jeweiligen Schuldtitel oder Urteil ergeben mussen.

2 Schadenhghe bis 25.000 EUR
Bei Schaden durch Vertrauenspersonen nach Ziffer 2.1 und Geheimnisverrat durch
Vertrauenspersonen nach Ziffer 2.2 ist es ausreichend, wenn Sie uns die folgenden Unterlagen
vorlegen:
Ein von der Vertrauensperson unterschriebenes einfaches Schuldanerkenntnis, aus dem
sich sowohl die vorsétzlich unerlaubte Handlung als auch die Schadenhdhe ergibt.

Anderweitiger Ersatz
Schéaden, die von den in den Ziffern 18.17.4 bis 18.17.7 genannten Vertrauenspersonen verursacht
werden, ersetzen wir nur dann, soweit Sie nicht anderweitig Schadenersatz erlangen kénnen.

Unbekannter Schadenstifter

Kann der Schadenstifter nicht ermittelt werden, so leisten wir eine Entschadigung, wenn sich aus
den von lhnen zur Verfiigung gestellten Unterlagen ergibt, dass der eingetretene Schaden nach dem
Tathergang mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit ein Versicherungsfall ist, der von einer
Vertrauensperson verursacht wurde. Dies erstreckt sich nicht auf die Falle Geheimnisverrat durch
Vertrauenspersonen nach Ziffer 2.2; in diesen Féallen muss der Schadenstifter ermittelt werden.

Ergibt sich aus den Ermittlungen zum Tathergang, dass der Schaden auch von einem Dritten
herbeigefuhrt sein konnte, ist es erforderlich, dass Sie Strafanzeige erstatten und uns das
staatsanwaltliche Ermittlungsergebnis vorlegen.

Schutz der Datenverarbeitungssysteme

Bei einem Versicherungsfall Internetkriminalitat nach Ziffer 3 setzt die Entschadigungsleistung
zusatzlich voraus, dass lhre Datenverarbeitungssysteme mit einem Schutz gegen
unberechtigtes Eindringen aus dem Internet sowie etwaigen Partnerverbindungen ausgeristet
sind. Sie verwenden Betriebssysteme, eine Antivirensoftware und eine Firewall, die
handelsiblich sind und fortlaufend aktualisiert werden.

Strafanzeige bei Schaden durch Dritte
Bei Vermogensstraftaten durch Dritte ist es erforderlich, dass Sie eine Strafanzeige stellen und uns
das staatsanwaltliche Ermittlungsergebnis vorlegen.

Voraussetzungen bei der wissentlichen Pflichtverletzung
Bei Schaden der wissentlichen Pflichtverletzung nach Ziffer 2.5 gelten ausschlie3lich die
nachfolgenden Leistungsvoraussetzungen:

Den Grund und die Héhe des durch die wissentliche Pflichtverletzung entstandenen Schadens
haben Sie nachgewiesen. Eine Gegeniiberstellung von Soll- und Ist-Bestanden ohne Aufklarung der
Entstehung von Differenzen oder statistisch ermittelten Daten reichen als Nachweis fiir einen
Versicherungsfall nicht aus.

Die Vertrauensperson muss ermittelt sein.

Grund und Hohe der Schadensersatzverpflichtung der Vertrauensperson wurden rechtskraftig
durch einen Schuldtitel festgestellt. Bei einer Schadenhdhe bis 25.000 EUR reicht ein von der
Vertrauensperson unterschriebenes einfaches Schuldanerkenntnis aus, aus dem sich der Grund
und die Héhe der Schadensersatzverpflichtung ergibt.

Voraussetzungen bei dem Ausfall von Mitarbeitern
Bei einem Versicherungsfall Ausfall von Mitarbeitern nach Ziffer 2.6 gelten ausschlie3lich die
nachfolgenden Leistungsvoraussetzungen:
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6.7.1

6.7.2

Fur die Beratung durch HPC nach Ziffer 5.8 ist lediglich der Eintritt des Versicherungsfalls
erforderlich.

Fur die Erstattung der Folgekosten nach den Ziffern 5.1 bis 5.7 gelten die folgenden

Voraussetzungen:

1 Den Grund und die Hohe des durch den Ausfall der versicherten Person entstandenen
Schadens haben Sie nachgewiesen. Eine Gegeniiberstellung von Soll- und Ist-Bestanden ohne
Aufklarung der Entstehung von Differenzen oder statistisch ermittelten Daten reichen als
Nachweis fiir einen Versicherungsfall nicht aus.

2 Die versicherte Person hat Strafanzeige erstattet. Dies gilt nicht in den Fallen der Ziffer 2.6.2.
Die Leistungsvoraussetzungen fur den zugrundeliegenden Versicherungsfall gelten
unverandert.

7 Fahrlassiges Mitwirken und Strafverfolgung

7.1

7.2

7.3

Zivilrechtliche Inanspruchnahme bei fahrlassiger Mitwirkung
Eine Entschadigung setzt nicht voraus, dass Vertrauenspersonen, die bei der Entstehung eines
Schadens nur fahrléssig mitgewirkt haben, zivilrechtlich in Anspruch genommen werden.

Nichterforderlichkeit der Strafverfolgung

Der Versicherungsschutz besteht unabhangig von Strafverfolgung und Bestrafung der an der
Verursachung eines Schadens beteiligten Personen. In den Versicherungsfallen Schaden durch
Dritte nach Ziffer 2.3 und den Versicherungsfallen Internetkriminalitat nach Ziffer 3, ist es erforderlich,
dass Sie eine Strafanzeige stellen und uns das staatsanwaltliche Ermittlungsergebnis vorlegen.

Verzicht auf grobe Fahrlassigkeit nach § 81 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
Haben Sie einen Versicherungsfall der Wirtschaftskriminalitat nach Ziffer 2 durch die unterlassene
Einflhrung oder die nicht wirksame Umsetzung eines angemessenen Risikomanagement-
/Compliance-Systems grob fahrlassig herbeigefiihrt, berufen wir uns nicht auf die Rechtsfolge des
§ 81 Abs. 2 VVG.

8 Ausschliisse

8.1

8.2
8.2.1

8.2.2

8.3

KFM0126

In den nachfolgenden Féllen werden Schaden und Kosten nicht ersetzt:

Anteilseigner
Solche, die von persoénlich haftenden Gesellschaftern oder Gesellschaftern mit einem Anteilsbesitz
von mehr als 20 % oder deren Ehegatten oder Kindern verursacht werden.

Anderweitige Versicherungen

Solche, die durch anderweitige Versicherungen mit den eingeschlossenen Gefahren Feuer,
Einbruchdiebstahl/Raub, Betriebsunterbrechung oder einer Kasko-, Kfz- oder
Rechtsschutzversicherung versichert sind, sofern in diesem Vertrag nicht ausdricklich etwas
anderes geregelt ist.

Solche, die durch eine Cyberrisk Versicherung (Absicherung von IT-Sicherheitsvorfallen) bei einem
anderen Versicherer versichert sind, auch wenn dieser aufgrund Ilhres vertrags- oder
gesetzeswidrigen Verhaltens leistungsfrei ist.

Ausfall von Mitarbeitern

Bei Versicherungsfallen der Kérperverletzung oder Nachstellung nach Ziffer 2.6.1 sind
folgende Personen und Branchen vom Versicherungsschutz ausgenommen:

Wach- und Sicherheitsdienste; Detekteien; Personen, die als Personen- oder Objektschitzer
tatig sind sowie Personen, die beruflich Geld- und Werttransporte vornehmen.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.10.1

8.10.2

8.11

8.12

KFM0126

Bordelektronik

Bei Versicherungsfallen der Internetkriminalitdt nach Ziffer 3 solche, die durch den Eingriff in
die Bordelektronik eines Fahrzeugs jeglicher Art (z. B. Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge)
verursacht werden.

Handel mit Finanzinstrumenten

Solche, die im Zusammenhang mit dem berechtigten oder unberechtigten Handel mit
Finanzinstrumenten wie Wertpapieren, Aktien, Derivaten, Devisen, Investments oder durch
Termingeschafte entstehen.

Ausnahme:

Die Vertrauensperson hat den Schaden vorséatzlich zu Ihrem Nachteil verursacht, um sich
einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu verschaffen.

Strebte die Vertrauensperson lediglich nach einer erhéhten Vergitung, wie z. B. Lohn, Gehalt,
Tantieme, so stellt dies kein sich Verschaffen eines rechtswidrigen Vermdgensvorteils dar; der
Schaden bleibt vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Infrastrukturausfall
Bei Versicherungsfallen der Internetkriminalitdt nach Ziffer 3 solche, die in Folge des Ausfalls
der 6ffentlichen Versorgung, von Netzen oder kritischen Infrastrukturen entstanden sind.

Kenntnis bei Vertragsbeginn oder bei Einschluss

Solche, die Vertrauenspersonen verursachen, von denen Sie bei Versicherungsbeginn oder
bei Einschluss in die Versicherung wussten, dass sie bereits vorsatzlich unerlaubte
Handlungen begangen haben und fur Sie die Maoglichkeit bestand, das
Beschéaftigungsverhaltnis abzulehnen oder zu beenden. Das Gleiche gilt wahrend der Laufzeit
des Vertrags ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie diese Kenntnis erlangen.

Kernenergie und Umweltschaden
Solche, die durch Kernenergie oder durch Umwelteinwirkungen im Sinne des
Umwelthaftungsgesetzes oder des Wasserhaushaltsgesetzes mit verursacht werden.

Kryptowdhrungen

Solche, die durch Verlust, durch Abhandenkommen, durch Handel bzw. Kauf/Verkauf von
Kryptowahrungen entstehen oder solche, die im Zusammenhang mit einem Bezahlvorgang
mit einer Kryptowahrung eintreten.

Mittelbare Schaden und Kosten

Solche, die vor Eintritt des Versicherungsfalls entstanden sind, um diesen abzuwenden oder in
seinen Auswirkungen zu mindern.

Solche, die lediglich mittelbar verursacht werden - soweit nach den Ziffern 2 bis 5 nicht ausdriicklich
versichert - insbesondere die folgend genannten:

1 entgangener Gewinn (u. a. Gewinne die aul3erhalb des eigentlichen Betriebszwecks entstanden
sind, z. B. durch Kapital-, Spekulations- und Immobiliengeschéfte),

Vermogensnachteile durch die Verwirkung von Vertrags- bzw. Ordnungsstrafen,

Ldse- und Erpressungsgelder,

Schmerzensgelder,

Steuern, Zolle, Abgaben, Gebihren,

durch eine Betriebsunterbrechung ausgeldste Schaden bei Dritten,

Zinsen und Ertrage aus Kapitalanlagen oder sonstige Investmentertrage oder

durch behérdlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschrankungen entstehende
Zusatzaufwendungen.

O~NOOOTRWN

Online-Banking
Solche, die im Rahmen des Online-Bankings entstehen, sofern das kontofiihrende
Kreditinstitut fir den Schaden haftet oder ihn ersetzt.

Personenschaden
Solche, die durch Aufwendungen fiir einen Personenschaden entstehen.
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8.13

8.14

8.14.1

8.14.2

8.14.3

8.14.4

8.15

8.16

Politische Risiken

Solche, die durch Krieg, kriegerische Ereignisse, innere Unruhen, Terror,
Geheimdienstaktivitaten, Verfigungen von hoher Hand wie Enteignung, Verstaatlichung,
hohere Gewalt, durch Behdrden oder staatliche Institutionen mit verursacht wurden.

Schaden durch Dritte

Solche, die im Zusammenhang mit der berechtigten oder unberechtigten Gewéhrung, Behandlung
oder Abwicklung von Darlehen, Finanzierungen durch Factoring, Leasing oder Waren-/Kredite
einschliel3lich der Diskontierung oder Einlésung von Wechseln oder Schecks entstehen.

Solche, die aus der Ubernahme einer Biirgschaft oder der berechtigten oder unberechtigten
Stundung, Niederschlagung oder dem Erlass einer Forderung entstehen.

Solche, die dadurch entstehen, dass Sie im Zusammenhang mit dem Erwerb in- oder ausléandischer
Unternehmen sowie von Immobilien, Schmuck, Edelsteinen, Uhren, Pelzen, Edelmetallen oder im
Zusammenhang mit Konnossementen/Frachtbriefen getauscht werden.

Solche, die durch Mitarbeiter von Werttransportunternehmen im Zusammenhang mit der Anlieferung
oder dem Abtransport von Zahlungsmitteln, Wertpapieren oder anderen Vermdgenswerten
begangen werden.

Sittenwidriger Geschéaftszweck

Solche, sofern sich der von lhnen verfolgte Geschéaftszweck als sittenwidrig herausstellt,
insbesondere solche, die im Zusammenhang mit jeglicher Form des Kapitalanlagebetrugs
(z. B. Schneeballsystem) stehen.

Wissentliche Pflichtverletzung bei Finanzierungen und Kreditversicherungen

Solche, die durch eine wissentliche Pflichtverletzung nach Ziffer 2.5 im Zusammenhang mit
der Gewdahrung, Behandlung oder Abwicklung von Darlehen, Finanzierungen durch Factoring,
Leasing oder Waren-/Krediten einschlief3lich der Diskontierung oder Einldsung von Wechseln
oder Schecks beziehungsweise im Zusammenhang mit der Bearbeitung oder Abwicklung einer
Kreditversicherung entstehen.

9 Zeitliche Bestimmung des Versicherungsschutzes

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

9.3

9.3.1

9.3.2

KFM0126

Dauer des Versicherungsschutzes
Versichert sind Vermdgensschaden, deren Verursachung und Entdeckung in die Laufzeit des
Versicherungsvertrags fallen.

Ausschlussfrist

Schaden nach Ziffer 9.1 missen Sie uns spatestens innerhalb von zwei Monaten nach
Vertragsende, spatestens jedoch vor dem Inkrafttreten einer anderen Vertrauensschaden-
Versicherung anzeigen. Spater angezeigte Schaden sind vollstandig vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen.

Ihre Verpflichtung nach der Regelung zur Anzeige eines Versicherungsfalls und eines méglichen
Versicherungsfalls nach Ziffer 12.4 bleibt hiervon unberihrt.

Nachmeldefrist

Schéaden, die wéahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags verursacht, aber erst nach
Vertragsende entdeckt werden, kénnen versichert sein. Versicherungsschutz besteht in diesen
Fallen nur dann, wenn Sie uns diese Schaden innerhalb von drei Jahren nach Vertragsende,
spatestens vor dem Inkrafttreten einer anderen Vertrauensschaden-Versicherung melden.

Der Versicherungsschutz besteht

1 nach den bei Vertragsablauf geltenden versicherungsvertraglichen Regelungen,
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9.3.3

9.4

94.1

9.4.2

9.5

9.5.1

9.5.2

2 in Hohe der vor Ablauf vereinbarten Versicherungssumme fur den Zeitraum der Nachmeldefrist
insgesamt nur einmal (10.4 gilt nicht) und

3 soweit keine Ersatzleistung aufgrund einer anderen Versicherung erfolgt.

Eine Nachmeldefrist besteht nicht, wenn der Vertrag wegen Beitragszahlungsverzugs oder nach
Eintritt eines Versicherungsfalls gekindigt wurde, im Zeitpunkt des Vertragsendes
Beitragszahlungen offen standen oder der Insolvenzverwalter die Erfillung des Vertrags abgelehnt
hat.

Ruckwartsversicherung auf den Beginn der Vorversicherung
Ist ein Schaden vor Versicherungsbeginn verursacht worden, so besteht Versicherungsschutz, wenn

1 Sie zum Zeitpunkt der Verursachung gegen Schaden der hier versicherten Art bei einem
anderen Versicherer versichert waren,

2 Dbeide Vertrage lickenlos aneinander anschlieRen und

3 Sie den Schaden erst nach Ablauf der Nachmeldefrist bei der Vorversicherung, jedoch wéhrend
der Laufzeit dieses Vertrags entdeckt haben.

Versicherungsschutz besteht im Umfang der zum Verursachungszeitpunkt im vorangegangen
Vertrag vereinbarten unverbrauchten Versicherungssummen oder Héchstentschadigungen. Er ist
begrenzt durch die im vorliegenden Vertrag bei Versicherungsbeginn vereinbarten
Versicherungssummen, Héchstentschadigungen und Vertragsbedingungen. Enthalten die beiden
Vertrage unterschiedliche Selbstbehalte, so gilt der hdhere Betrag.

Vorwaértsversicherung far neu hinzukommende Vertrauenspersonen und
Tochterunternehmen

Wahrend der Laufzeit der Versicherung neu hinzukommende Vertrauenspersonen sind mit
Aufnahme ihrer Tatigkeit in die Versicherung eingeschlossen. Gleiches gilt fir neu gegriindete oder
erworbene Tochterunternehmen nach Ziffer 18.16.2, wenn Sie uns diese spéatestens bis zur
nachsten Hauptfalligkeit (Ziffer 12.1) melden. Versichert sind jedoch nur solche Schaden deren
schadenverursachenden Handlungen nach Griindung oder Erwerb vorgenommen werden.

Fur den laufenden Abrechnungszeitraum ist diese Vorwartsversicherung beitragsfrei, sofern sich die
Anzahl der Vertrauenspersonen hierdurch nicht um mehr als 50 % erhoht.

10 Umfang des Versicherungsschutzes

10.1

10.2

10.2.1

10.2.2

10.3

KFM0126

Versicherungssumme

Fur einen Versicherungsfall ist die Versicherungssumme malRgebend, die zum Zeitpunkt der
Entdeckung des Versicherungsfalls hierfir vereinbart ist. Diese Versicherungssumme stellt den
Hochstbetrag der Entschadigungsleistungen einschlief3lich der versicherten Folgekosten vor Abzug
eines vereinbarten Selbstbehalts dar, wenn nicht nach Ziffer 10.2.2 zuséatzlich Kosten erstattet
werden.

Anrechnung auf die Versicherungssumme bei Folgekosten

Entschadigungsleistungen auf Folgekosten nach Ziffer 5 werden auf die fiir den Versicherungsfall
vereinbarte Versicherungssumme bzw. das vereinbarte Sublimit angerechnet.

Ist die Versicherungssumme bzw. das Sublimit durch den Vermégensschaden bereits
aufgebraucht, stehen Ihnen fiir die Folgekosten zusétzlich 5 % der vereinbarten
Versicherungssumme bzw. des vereinbarten Sublimits zur Verfligung.

Sublimite und Leistungsbeschrénkungen
Das Sublimit stellt den Hoéchstbetrag der Entschadigungsleistungen vor Abzug eines
vereinbarten Selbstbehalts je Versicherungsfall dar. Leistungen im Rahmen des Sublimits
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10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.4

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

KFM0126

werden auf die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme angerechnet. Ist die
vereinbarte Versicherungssumme geringer als ein hier genanntes Sublimit, so ist das Sublimit
auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.

Wissentliche Pflichtverletzung durch 100.000 EUR
Vertrauenspersonen, Ziffer 2.5

Versicherungsfall Internetkriminalitat, Ziffer 3 50 % der vereinbarten Versicherungssumme
Schadenermittlungskosten, sofern kein 50 % der nachgewiesenen Aufwendungen

Versicherungsfall eingetreten ist, Ziffer 5.1.2
(IT-Forensik-Kosten sind hiervon

ausgenommen)

Betriebsunterbrechungskosten, Ziffer 5.3 1.000.000 EUR und
fur nicht mehr als 60 Tage

Vertragsstrafen, Ziffer 5.5 1.000.000 EUR

Reputationskosten, Ziffer 5.6 100.000 EUR

Informationskosten, Ziffer 5.7 100.000 EUR

Jahreshdchstentschadigung

Der Hochstbetrag der Entschadigungsleistungen fir sdmtliche Versicherungsfélle bei allen
versicherten Unternehmen, die im laufenden Versicherungsjahr entdeckt werden, ist
einschliel3lich der Erstattung der Folgekosten nach Ziffer 5 in Verbindung mit Ziffer 10.2 auf
das Zweifache der hochsten fir die Versicherungsfalle vereinbarten Versicherungssumme
begrenzt und im Versicherungsschein dargelegt.

Selbstbehalt

Grundsatzliche Regelung
Sie tragen in jedem Schadensfall den im Versicherungsschein festgelegten Selbstbehalt von der
versicherten Schadensumme.

Mindestselbstbehalt bei Schaden durch Dritte und Internetkriminalitat

In den Versicherungsfallen Schaden durch Dritte nach Ziffer 2.3 und den Versicherungsfallen
Internetkriminalitat nach Ziffer 3 gilt dabei mindestens ein Selbstbehalt von 10 % der
versicherten Schadensumme, jedoch nicht weniger als 2.500 EUR.

Ausschlief3licher Selbstbehalt bei der wissentlichen Pflichtversicherung

Bei dem Versicherungsfall Wissentliche Pflichtverletzung von Vertrauenspersonen nach Ziffer
2.5 wird von dem Entschadigungsbetrag ein Betrag in H6he der Schadenersatzverpflichtung
des Schadensstifters abgezogen, mindestens jedoch in Hohe des dreifachen
Bruttomonatsgehalts des Schadenstifters.

Anrechnung von Leistungen

Erlangen Sie eine vollumfangliche Entschadigung aus einer anderweitigen Versicherung, besteht
kein Anspruch auf Leistung aus dieser Versicherung.

Erlangen Sie eine Teilentschadigung aus einer anderweitigen Versicherung, so ermaRigt sich der
Anspruch aus dieser Versicherung in der Form, dass die Entschadigung aus allen
Versicherungsvertragen nicht hoher ist, als wenn der Versicherungsschutz nur in dieser
Versicherung in Deckung gegeben ware.

Dies gilt auch fur Ersatzanspriiche aufgrund offentlich-rechtlichen Entschéadigungsrechts (z. B.
Staatshaftung).
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11 Ortlicher Geltungsbereich

111

11.2

Européische Union (EU) und Européischer Wirtschaftsraum (EWR)
Der Versicherungsschutz besteht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, innerhalb der EU
sowie dem EWR.

AuBerhalb der EU und des EWR
AuRerhalb der EU und des EWR besteht der Versicherungsschutz nur dann, sofern dies rechtlich
zulassig ist und von uns bestatigt wurde.

12  Obliegenheiten

121

1211

12.1.2

12.2

12.3

12.4

1241

12.4.2
12.4.3

125

12.6

12.6.1

KFM0126

Meldung Vertrauenspersonen und versicherte Unternehmen

Sie missen uns zum Tag der jeweiligen Hauptfalligkeit folgende Umstande zur Berechnung des

nachsten Jahresbeitrags melden:

1 die Anzahl der bei Ihnen beschéftigten Vertrauenspersonen nach den Ziffern 18.17.1, 18.17.2
und 18.17.4 oder

2 den Jahresnettoumsatz des abgelaufenen Jahres sowie

3 séamtliche versicherte Unternehmen und deren Standorte.

Von einer Meldung kann abgesehen werden, sofern die Anzahl der Vertrauensperson bzw. der
Jahresnettoumsatz und die versicherten Unternehmen und deren Standorte im Vergleich zum
Vorjahr unveréndert sind. Erhebliche Veranderungen im Sinne von Ziffer 9.5.2 sind bereits
unterjéhrig anzuzeigen.

Nutzung und Anderung von Passwaortern

Fur unterschiedliche Stufen von Befugnisebenen werden individuelle Passwérter verwendet, die
regelmaRig gewechselt werden. Diese haben eine Lange von mindestens acht Zeichen und erfiillen
mindestens drei der folgenden Bedingungen:

1 Kleinbuchstaben,

2 GroRbuchstaben,

3 Ziffern und

4  Sonderzeichen.

Datensicherung
Die Datensicherung erfolgt taglich und die Backup-Datensatze werden von der IT sicher getrennt
aufbewabhrt.

Anzeige des Versicherungsfalls und eines méglichen Versicherungsfalls
Folgende Umstande missen Sie uns unverziglich nach erhaltener Kenntnis anzeigen:

Jedes Vorkommnis, das sich nach Klarung des Sachverhaltes als Versicherungsfall erweisen kénnte
und

jeden Versicherungsfall.
Dies gilt auch, wenn Sie keine Entschadigungsanspriiche geltend machen kénnen oder wollen.

Kontosperrung
Wenn Sie Kenntnis erhalten haben, dass Bankzugangsdaten abhandengekommen oder dupliziert
worden sind, missen Sie unverziglich eine Sperrung der betroffenen Bankkonten veranlassen.

Schadenminderung und Weisungen durch uns
Nach Eintritt des Versicherungsfalls haben Sie folgendes zu beachten:

Sie haben nach Mdglichkeit fur die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Hierbei
haben Sie unsere Weisungen zu beachten, sofern lhnen dabei nichts Unbilliges zugemutet wird.
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12.6.2

Sie haben auf unser Verlangen - im Rahmen des Zumutbaren - jede Untersuchung Uber Ursache
und Hohe des Schadens und Uber den Umfang seiner Entschadigungspflicht zu gestatten, jede
hierzu dienliche Auskunft - auf Verlangen schriftlich, sofern erforderlich, mindestens jedoch in
Textform - zu erteilen und die dazu erforderlichen Belege beizubringen.

13 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung

131

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

Kundigung bei Obliegenheitsverletzung vor Eintritt des Versicherungsfalls

Verletzen Sie eine vertragliche Obliegenheit, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfillen
haben, kénnen wir den Vertrag innerhalb eines Monats nach Kenntnisnahme von der Verletzung
ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte.

Vorséatzliche und grob fahrlassige Verletzung einer Obliegenheit

Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsétzlich, sind wir von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, die Leistung in einem der
Schwere lhres Verschuldens entsprechendem Verhaltnis zu kiirzen. Weisen Sie nach, dass Sie die
Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fir die
Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung urséachlich war. Das gilt nicht, wenn Sie
die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder
Aufklarungsobliegenheit, sind wir nach Ziffer 13.2.1 oder Zziffer 13.2.2 nur dann vollstandig oder
teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen haben.

Die Bestimmungen nach dieser Ziffer 13.2 gelten unabhangig davon, ob wir ein uns zustehendes
Kindigungsrecht nach Ziffer 13.1 austben.

14 Entschadigung

141

14.2

1421

14.2.2

14.3

1431

KFM0126

Auszahlung
Wir leisten die Entschadigung sobald und soweit unsere Leistungspflicht dem Grunde und der H6he
nach festgestellt ist.

Vorlaufige Entschadigung

Eine vorlaufige Entschadigung erfolgt auf Ihren Antrag, sofern beim Zivil- oder Arbeitsgericht eine
Klage rechtshangig geworden ist oder eine Strafverfolgungsbehdrde Anklage erhoben hat und der
zugrunde gelegte Sachverhalt einen Versicherungsfall nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 darstellt. Die
vorlaufige Entschadigung betragt héchstens 50 % der eingeklagten Hauptforderung oder des aus
der Anklageschrift hervorgehenden Schadens, hdchstens jedoch 250.000 EUR.

Die vorlaufige Entschadigung steht unter dem Vorbehalt der Riickforderung. Der Vorbehalt entfallt,
wenn sich aus dem rechtskréftig abgeschlossenen arbeits-, zivil- oder strafrechtlichen Verfahren
ergibt, dass ein Versicherungsfall der Wirtschaftskriminalitdt nach Ziffer 2 oder der
Internetkriminalitat nach Ziffer 3 vorliegt und ein Schadensersatzanspruch in der entsprechenden
Héhe gegeben ist.

Keine Enthaftung des Schadenstifters

Unsere Entschadigungsleistung befreit den Schadenstifter nicht von seiner Schadenersatzpflicht.
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14.3.2  Vergleiche und Verzichtserklarungen gegeniber dem Schadenstifter, die ohne unsere ausdrickliche
Zustimmung getroffen werden, kénnen zur Reduzierung oder zum Wegfall der
Entschadigungsleistung fuhren.

15 Vereinbarte Vertragswahrung und Abtretung

151 Vertragswahrung
Wir leisten die Entschadigung ausschlief3lich in Geld, und zwar in Euro.

15.2 Kurs

15.2.1 Bei Verlust von Fremdwé&hrungen, Wertpapieren, Rohstoffen oder anderen bdrsennotierten
Vermdgenswerten erfolgt die Entschadigung auf Basis des Devisengeldkurses (Gutschriften) oder
des Devisenbriefkurses (Belastungen) der Europaischen Zentralbank. Bei Verlust sonstiger
Vermdgensgegenstande gilt der Wiederbeschaffungswert, gemessen am blof3en Materialwert des
Gegenstandes, nicht aber der Wert von gespeicherten Informationen. Maf3geblich ist jeweils der Tag
des Schadeneintritts.

15.2.2 Bei Serienschaden nach Ziffer 4.2 gilt der Tag des Eintritts des letzten feststellbaren Schadens.

15.3 Abtretung
Die Abtretung des Anspruchs auf Auszahlung der Entschadigung erfordert unsere vorherige
Einwilligung in Textform. Die uns zustehenden Einreden sowie das Recht der Aufrechnung bleiben
auch dem Abtretungsempfanger gegeniiber bestehen. Der Schaden wird nur mit Ihnen abgerechnet.

16 Ubergang von Anspriichen

16.1 Ubergang nach Entschadigung
Der Ihnen aufgrund eines Versicherungsfalls zustehende Schadensersatzanspruch gegen den
Schadenstifter geht nach § 86 VVG auf uns ber, soweit wir lhnen den Schaden ersetzen.

16.2 Mitwirkungspflichten
Auf unser Verlangen bestatigen Sie den Ubergang schriftlich. Soweit die diesbeziiglichen Rechte
und weitere Rechte, die zur Sicherung von Schadensersatzansprichen eingeraumt worden sind,
nicht kraft Gesetzes lUibergehen, missen Sie uns diese Ubertragen.

17 Vertragslaufzeit und Kindigung

171 Laufzeit
Der Versicherungsvertrag ist fir den vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen
Zeitraum abgeschlossen.

17.2 Verlangerung und Kiindigung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein
Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem Ablauf der
jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kiindigung in Textform zugegangen ist.

17.3 Kundigung nach Eintritt eines Versicherungsfalls

17.3.1  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kbnnen Sie und wir den Versicherungsvertrag kiindigen.

17.3.2  Die Kindigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats nach dem Abschluss der Verhandlungen ber
die Entschadigung zul&ssig.

17.3.3 Kiundigen Sie, wird Ihre Kiindigung sofort nach dem Zugang bei uns wirksam. Sie kénnen jedoch
bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spéteren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode wirksam wird. Eine Kindigung durch uns wird einen Monat nach
ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
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17.4

Vertragsanpassung aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Sonderkiindigungsrecht

Fur den Fall, dass aufsichtsrechtliche oder andere gesetzliche Vorgaben Anderungen oder

Anpassungen fir den vorliegenden Versicherungsvertrag erforderlich machen, gilt:

1 Wir vereinbaren die erforderlichen Anderungen oder Anpassungen mit lhnen einvernehmlich.

2 Kommt eine einvernehmliche Vertragsénderung/-anpassung nicht zustande, kdnnen Sie und wir
den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats kindigen.

18 Begriffshestimmungen

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

KFM0126

Dritte

Dritte sind natirliche oder juristische Personen, die bei Verursachung des Schadens weder
Vertrauenspersonen, versicherte Personen, Aufsichtsrate, Verwaltungsrate, Beirate, Gesellschafter
noch Treuh&ander bei Ihnen sind.

Einfaches Schuldanerkenntnis

Ein Vertrag zwischen lhnen (Glaubiger) und dem Schadenstifter (Schuldner), durch den der
Schadenstifter lhren Anspruch anerkennt. Der Vertrag muss von dem Schadenstifter
eigenhandig mit seiner Namensunterschrift unterschrieben werden. Der Vertrag muss nicht
handschriftlich von dem Schadenstifter verfasst werden.

Entdeckung eines Schadens

Ein Schaden ist entdeckt, wenn

ein Geschaftsfuhrer,

ein Vorstandsmitglied,

ein Aufsichtsratsmitglied,

ein Verwaltungsrats- oder Beiratsmitglied,

ein leitender Angestellter der Ebene unterhalb der Organe oder

ein mit Versicherungs- oder Personalfragen beauftragter leitender Angestellter

eines versicherten Unternehmens von einem eingetretenen Schaden oder von einem Ereignis, aus
dem sich ein versicherter Schaden ergeben kann, Kenntnis erlangt.

o wWNPE

Geschéaftsgeheimnis

Geschaftsgeheimnisse sind lhre eigenen oder fremden Geschéaftsgeheimnisse, die Ihnen von Dritten

rechtmaRig anvertraut wurden. Hierbei handelt es sich um Informationen, die

1 weder insgesamt noch in ihren Einzelheiten den Personen in den Kreisen, die tiblicherweise mit
dieser Art von Informationen umgehen, bekannt oder ohne weiteres zuganglich sind und daher
von wirtschaftlichem Wert sind und

2 Gegenstand von angemessenen GeheimhaltungsmaBnahmen durch ihren rechtmafigen
Inhaber sind.

IT-Forensik Kosten

Hierbei handelt es sich um Kosten, die bei der Untersuchung von verdachtigen Vorféllen im
Zusammenhang mit IT-Systemen und der Feststellung des Tatbestandes und der Tater durch
Erfassung, Analyse und Auswertung digitaler Spuren entstehen.

Koérperverletzung

Eine Korperverletzung im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn der Straftatbestand der
vorsatzlichen Koérperverletzung nach § 223 Strafgesetzbuch (StGB) erfillt ist. Dies gilt unabhéngig
davon, in welchem Verhéltnis sie zu anderen Tathandlungen oder Straftatbestanden steht.

Kollusion

Kollusion ist das bewusste Zusammenwirken zweier Beteiligter, um einen Dritten zu schadigen. In
diesem Fall das bewusste Zusammenwirken einer Vertrauensperson mit einem Dritten, um Sie zu
schadigen. Dieses Zusammenwirken ist sittenwidrig. Willenserklarungen und Rechtsgeschifte, die
hieraus resultieren, sind grundsatzlich nichtig.

Kryptowahrung

Bei Kryptowahrungen bzw. virtuellen Wéahrungen handelt es sich um Rechnungseinheiten, welche
ausschlieflich digital vorliegen. Sie kdénnen wie Zahlungs- oder Tauschmittel z. B. zum Ausgleich
von schuldrechtlichen Vertrdgen, zur Unternehmensfinanzierung oder fur Investitionen verwendet
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18.9

18.10

18.11

18.12

18.12.1

18.12.2

18.12.3

18.13

18.14

18.14.1

18.14.2

18.15

18.15.1

18.15.2
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werden. Sie kénnen elektronisch Ubertragen, verwahrt oder gehandelt werden. Kryptowahrungen
stellen damit eine digitale Abbildung eines Wertes dar, der in der Regel nicht von einer Zentralbank,
Behorde oder einer sonstigen zentralen oder regulierenden Instanz herausgegeben oder geschaffen
wird.

Nachstellung

Eine Nachstellung (umgangssprachlich ,Stalking“) im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn der
Straftatbestand der Nachstellung nach § 238 StGB erfullt ist. Dies gilt unabh&ngig davon, in welchem
Verhéltnis sie zu anderen Tathandlungen oder Straftatbestanden steht.

Reputationsschaden

Ein Reputationsschaden liegt vor, wenn aufgrund eines Versicherungsfalls durch Berichterstattung
in den Medien lhre Glaubwirdigkeit und das Ihnen entgegengebrachte Vertrauen erschuttert
wurden.

Schuldtitel

Der Schuldtitel entspricht einem Vollstreckungstitel. Der Schuld- oder Vollstreckungstitel ist
Voraussetzung fur die Zwangsvollstreckung. Er muss die Parteien, Inhalt, Art und Umfang der
Zwangsvollstreckung beinhalten. Aus dem Schuldtitel geht hervor, dass Sie (Glaubiger) gegen den
Schadenstifter (Schuldner) einen bestimmten Anspruch haben. Der Inhalt muss vollstreckungsfahig,
d. h. bestimmt oder wenigstens bestimmbar sein. Schuldtitel sind z. B. gerichtliche Endurteile,
richterlich protokollierte Gerichtsvergleiche, Vollstreckungsbescheide oder notarielle Urkunden, in
denen sich der Schadenstifter wegen des in der Urkunde bezeichneten Anspruchs der sofortigen
Zwangsvollstreckung unterworfen hat.

Sicherheitsvorfall
Ein Sicherheitsvorfall liegt vor bei Verlust, Verdnderung oder Beschadigung von Daten im
Zusammenhang mit

dem Zugang zu oder dem Gebrauch von lhren Informations- oder Telekommunikationsgeraten -
gleich ob befugt oder unbefugt,

der Verbreitung schéadlicher Codes (Schadsoftware) mittels oder in Ihren Informations- oder
Telekommunikationsgeréaten oder

der Ausfiihrung einer elektronischen Zugangsblockade (z. B. Denial of Service) von oder mittels Ihrer
Informations- oder Telekommunikationsgerate.

Terror

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen und Personengruppen zur Erreichung politischer,
religioser, ethnischer, ideologischer oder &hnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in
der Bevdlkerung oder in Teilen der Bevdlkerung zu verbreiten, um dadurch auf eine Regierung oder
staatliche Einrichtung Einfluss nehmen oder auf die Ziele der Personen oder Personengruppen
aufmerksam zu machen.

Vermdgensschaden

Ein Vermdgensschaden liegt vor, wenn der tatsachliche Wert Ihres in Geld messbaren Vermdgens
geringer ist als vor dem schadigenden Ereignis.

Darunter fallt auch ein Sachschaden an der kaufmannischen und technischen Betriebseinrichtung
sowie an Waren und Maschinen infolge Sachbeschadigung, der zum Zeitwert, das heil3t unter
Berucksichtigung der Lebensdauer der Sache, ersetzt wird.

Versicherte Personen
Hierbei handelt es sich um die folgenden bei lhnen unmittelbar beschéaftigten Personen:

Arbeitnehmer, Aushilfen, Volontare, Auszubildende und Praktikanten,

Vorstandsmitglieder, Geschaftsfihrer und Gesellschafter.
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18.16  Versicherte Unternehmen

18.16.1 Versicherte Unternehmen sind Sie als Versicherungsnehmer und sofern vorhanden, Ihre
Komplementér- und Kommanditgesellschaft(en) sowie |hre Tochterunternehmen und sofern
vorhanden, deren Komplementar- und Kommanditgesellschaft(en), sofern Sie uns diese
ordnungsgemal angezeigt haben.

18.16.2 Tochterunternehmen sind Unternehmen, bei denen lhnen die Leitung oder Kontrolle direkt oder
indirekt zusteht durch
1 die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter,

2 die Leitung und den Besitz von mehr als 20 % des Nennkapitals,

3 das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats oder sonstigen
Leitungsorgans zu bestellen oder abzuberufen, soweit er gleichzeitig Gesellschafter ist, oder

4 das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen
geschlossenen Beherrschungsvertrags oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses
Unternehmens auszuiben.

18.17  Vertrauenspersonen
Hierbei handelt es sich um die folgenden fir Sie tatigen Personen:

18.17.1 Arbeitnehmer, Aushilfen, Volontére, Auszubildende und Praktikanten,

18.17.2 Vorstandsmitglieder, Geschéftsfuhrer, Aufsichts-, Verwaltungs- und Beirate, sofern sie mit
hdchstens 20 % am Gesellschaftskapital beteiligt sind,

18.17.3 Personen nach den Ziffern 18.17.1 und 18.17.2 auch, wenn sie aus lhren Diensten ausgeschieden
sind, wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags,

18.17.4 Zeitarbeitskrafte,

18.17.5 Personen, die im Auftrag des Versicherungsnehmers oder eines beauftragten dritten Unternehmens
in den Raumen des Versicherungsnehmers in arbeitnehmeréhnlicher Position tatig sind, wie z. B.
Sicherheits-, Wartungs-, und Reinigungspersonal und

18.17.6 Personen, die im Auftrag der versicherten Unternehmen oder eines beauftragten dritten
Unternehmens mit der Installation, Wartung oder Betreuung der Datenverarbeitungsgerate
(Hardware) oder mit der Entwicklung, Betreuung oder Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen
(Software) betraut sind (DV-Service-Personal), auch dann, wenn sie nur per Datenibertragung
(online) tatig werden.

18.17.7 Anwalte, Steuerberater und Wirtschaftsprifer sowie deren Kanzleiangehdrige, wahrend sie mit
berufsublichen Leistungen fir den Versicherungsnehmer beauftragt sind, auch wenn sie dabei nicht
in dessen Raumlichkeiten tatig sind, dies gilt jedoch nicht fir Notare oder Anwaltsnotare (bzw. deren
Vertreter oder ihrer Notariatsverweser) im Zusammenhang mit notariellen Amtsgeschéften.

18.17.8 Die Vertrauenspersonen nach den Ziffern 18.17.4 bis 18.17.7 gelten nur wahrend deren
vertragsgemalen Tatigkeit fir Sie als Vertrauenspersonen.

18.18  Wertpapiere
Wertpapiere sind Urkunden, in denen ein privates Recht in der Weise verbrieft ist, dass zur
Geltendmachung des Rechts der Besitz der Urkunde notwendig ist.

18.19  Wissentliche Pflichtverletzung
Ein Schaden nach Ziffer 2.5 ist das vorsatzliche Abweichen von Vorschriften oder Ihren
Anweisungen. Der Vorsatz muss sich auf das Abweichen der Vorschriften erstrecken, der Schaden
muss jedoch lediglich fahrlassig herbeigefiihrt worden sein. Das heif3t die Vertrauensperson muss
positive Kenntnis von der Pflicht, den gesetzlichen Normen oder auch den Weisungen haben und
sie muss sich vorsatzlich Uber diese hinwegsetzen.
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18.20  Zielgerichtet

Ein Angriff oder Eingriff ist zielgerichtet, wenn sich dieser konkret auf Sie bezieht, d. h. Sie von dem
Schadenstifter konkret ausgesucht worden sind. Nicht zielgerichtet ist ein Angriff oder Eingriff, der
massenhaft erfolgt oder sich gegen eine unbestimmte Anzahl von IT-Nutzern richtet. Ein
zielgerichteter Angriff hat ein fest umrissenes Angriffsziel, 1auft typischerweise in mehreren Phasen
ab und kombiniert unterschiedliche, aufeinander aufbauende Angriffstechniken. Viren-Wellen, d. h.
die massenhafte Verbreitung von Computerviren/Malware, die den Geschadigten lediglich zufallig
treffen, sind nicht zielgerichtet.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen fir die
Warenkreditversicherung - AVB WKV —
1 Versicherungsgegenstand

1.1 Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer Ausfélle von falligen Forderungen gegen seine
Kunden, sofern der Versicherungsfall wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags eintritt.

1.2 Versichert sind in Rechnung gestellte Forderungen ohne die hierauf entfallende gesetzliche
Mehrwertsteuer
1 aus Warenlieferungen, Werk- oder Dienstleistungen, die im regelmafigen Geschéaftsbetrieb des

Versicherungsnehmers in seinem Namen wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags
ausgefihrt wurden,

2 einschlie3lich etwaiger Sicherheitseinbehalte, wenn und soweit die Voraussetzungen zu deren
Auszahlung vorliegen,

3 gegen die keine Einwendungen, Einreden oder Gegenanspriche bestehen oder erhoben
werden (bestrittene Forderungen). Wird die Forderung der Hohe nach bestritten, besteht fir den
nicht bestrittenen Teil Versicherungsschutz.

1.3 Der Versicherungsschutz nach 1.1 beginnt ab der Lieferung oder Leistung.

1.4 Auch  Abschlagsrechnungen kdnnen versicherte Forderungen begriinden. Zusétzliche
Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist die Stellung einer Schlussrechnung, soweit die
gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen dafiir gegeben sind.

15 Zusatzlich zu 1.1 ersetzt der Versicherer dem Versicherungsnehmer im Fall der Zahlungsunfahigkeit
des Kunden nach 3.1 die ihm entstandenen Selbstkosten.

1 Voraussetzungen dafir sind:

a. Die Selbstkosten sind durch Aufnahme der Fabrikation von Sachen oder deren
Fertigstellung entstanden.

b. Die Fabrikation oder die Fertigstellung der Sache erfolgt allein wegen des mit dem Kunden
abgeschlossenen Vertrags und

c. die Fabrikation oder Fertigstellung erfolgt binnen eines Zeitraums von sechs Monaten. Die
Frist beginnt mit der erstmaligen Aufnahme der Fabrikation oder Fertigstellung nach
Vertragsabschluss. Sie beginnt jeweils neu mit Wiederaufnahme der Fabrikation oder
Fertigstellung nach einer Zwischenlieferung der bis dahin fertig gestellten Sachen.

2 Selbstkosten sind Aufwendungen, die nach den Grundsatzen ordnungsgemaRier
Kostenrechnung der Fabrikation oder Fertigstellung sowie der Einlagerung der fertig gestellten
Sachen eindeutig zuzuordnen sind und zur Fabrikation oder Fertigstellung erforderlich waren.
Hierunter fallen auch gegeniber Lieferanten und Produzenten eingegangene, vertraglich
begrindete Verbindlichkeiten des Versicherungsnehmers, sofern diese aufgrund vorliegender
Auftrage begriindet wurden. Nicht zu den Selbstkosten gehéren der entgangene Gewinn und
sogenannte Gemeinkosten, die der Fabrikation oder Fertigstellung nur tber Kostenschlissel
zugeordnet werden kénnen.

3 Dieser Versicherungsschutz endet zusétzlich zu den vertraglichen Regelungen mit der Lieferung
der hergestellten oder fertig gestellten Sache.

4  Als versicherte Forderung gelten auch solche Selbstkosten,

a. die dem Versicherungsnehmer dadurch entstehen, dass er nach Beendigung des
Versicherungsschutzes auf Verlangen des Versicherers die in Fabrikation befindlichen
Sachen fertigstellt oder
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1.6

b. die dem Versicherungsnehmer nur durch die Einlagerung bis zu zwei Monaten nach Ende
des Versicherungsschutzes entstehen.

5 Im Versicherungsfall hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auf Anforderungen den
Auftrag, den Leistungsstand sowie die bis dahin entstandenen Selbstkosten unverziiglich in
einer prifbaren Aufstellung bekannt zu geben. Gleichzeitig sind die bestehenden Forderungen
zu melden. Malinahmen zur Ausfallminderung sind mit dem Versicherer abzustimmen.

Der Versicherungsnehmer darf die in die Selbstkostendeckung einbezogenen Waren nur im
Einvernehmen mit dem Versicherer verwerten.

Unterhéalt der Versicherungsnehmer eine weitere Forderungsausfall-Versicherung bei R+V, werden
Entschadigungsleistungen wegen eines Kunden nur aus einer der beiden Versicherungen erbracht.
Der Versicherungsnehmer kann entscheiden, aus welchem Vertragsverhéltnis er Leistungen in
Anspruch nimmt, es sei denn, es ist vertraglich etwas anderes vereinbart. Hat er allerdings aus einem
Vertrag wegen eines Kunden eine Entschadigungsleistung in Anspruch genommen, hat er kein
Wahlrecht mehr.

2 Umfang des Versicherungsschutzes

21

2.2

2.3

2.4

2.5

Eine Forderung ist versichert, wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen:

Der Kunde hat seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Der Sitz des Kunden ergibt sich
ausschlielBlich aus der Eintragung in dem zustédndigen Register des Hauptsitzes oder der
Hauptverwaltung. Eine Verlagerung des Sitzes ohne Eintragung als neuer Hauptsitz oder neue
Hauptverwaltung in das ortlich zustandige Handelsregister des tatsachlichen Sitzes begriindet
keinen Sitz im Sinne dieser Bedingungen. Auch durch Niederlassungen oder o&rtliche
Tatigkeitsschwerpunkte verlagert sich der Sitz nicht.

Der Versicherungsnehmer hat mit seinem Kunden fur die Forderungen ein Zahlungsziel — sofern im
Versicherungsvertrag nicht ein abweichendes Zahlungsziel vereinbart ist - von hdchstens drei
Monaten nach Lieferung oder Leistung als "urspriinglichen Félligkeitstermin" vereinbart. Das ist der
im Vertrag oder auf der Rechnung vereinbarte Zahlungstermin. Nachtragliche Veranderungen dieses
Zahlungstermins werden nicht berlcksichtigt. Fehlt eine schriftiche Vereinbarung zum
Falligkeitstermin, gilt die gesetzliche Falligkeit.

In den letzten zwdélf Monaten vor der Lieferung oder Leistung, die der ausgefallenen Forderung
zugrunde liegt, haben dem Versicherungsnehmer liber seinen Kunden keine Informationen iber eine
Zahlungseinstellung oder die Nichteinldsung von Schecks, Wechseln oder Lastschriften vorgelegen
und

hat der Kunde gegeniiber dem Versicherungsnehmer bei bereits bestehender Geschéaftsverbindung
alle berechtigten Forderungen innerhalb von zwei Monaten nach dem "urspriinglichen
Falligkeitstermin" (2.2) vollstandig bezahlt. Erhéalt der Versicherungsnehmer einen Scheck oder
einen Wechsel oder zieht er seine Forderung per Lastschrift ein, ist erst bezahlt, wenn die
tatsachliche Gutschrift auf seinem Konto erfolgt ist.

Forderungen oder Forderungsteile gegen einen Kunden sind jeweils in der Hohe versichert, in der
die Voraussetzungen der 2.1 bis 2.4 erfillt sind.

3 Eintritt des Versicherungsfalls

3.1

KFM0126

Versicherungsfall ist entweder die Zahlungsunfahigkeit des Kunden oder der
Nichtzahlungstatbestand.

Die Zahlungsunfahigkeit ist nur eingetreten, wenn

1 ein gerichtliches Insolvenzverfahren ertffnet oder dessen Erdffnung vom Gericht mangels
Masse abgewiesen worden ist: am Tag des Gerichtsbeschlusses,

2 die Annahme eines Schuldenbereinigungsplans vom Insolvenzgericht festgestellt worden ist:
am Tag des Gerichtsbeschlusses,
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3.2

3 mit simtlichen Glaubigern ein auRergerichtlicher Liquidations- oder Quotenvergleich zustande
gekommen ist: an dem Tag, an dem samtliche Glaubiger ihre schriftliche Zustimmung zum
Vergleich gegeben haben, oder

4  eine vom Versicherungsnehmer beantragte Mal3nahme der Einzelzwangsvollstreckung in das
Vermdgen des Kunden nicht zur vollen Befriedigung gefuhrt hat: an dem Tag, an dem die
Fruchtlosigkeit der Zwangsvollstreckung bescheinigt wurde.

Anspriiche auf Entschadigungsleistungen erléschen, wenn der Versicherungsnehmer den
Versicherungsfall der Zahlungsunfahigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt des
Versicherungsfalls dem Versicherer gemeldet hat.

Der Nichtzahlungstatbestand tritt mit dem Tag ein, an dem eine Forderung zwei Monate nach dem
"ursprunglichen Falligkeitstermin" (2.2) nicht bezahlt worden ist.

Anspriiche auf Entschadigungsleistungen erléschen, wenn der Versicherungsnehmer den
Versicherungsfall des Nichtzahlungstatbestands nicht innerhalb von einem Monat nach Eintritt
des Versicherungsfalls dem Versicherer gemeldet hat.

4  Ausschlisse

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Es besteht kein Versicherungsschutz fur

Forderungen gegen Bund, Lander, Landkreise und Gemeinden sowie solche juristischen Personen
des offentlichen Rechts, gegen die ein Insolvenzverfahren unzulassig ist,

Forderungen gegen Unternehmen, an denen der Versicherungsnehmer, sein gesetzlicher Vertreter
oder ein Gesellschafter des Versicherungsnehmers oder deren Familienangehorige/Ehepartner
mittelbar oder unmittelbar mehrheitlich beteiligt sind, bei denen diese anderweitig maRgeblichen
Einfluss auf die Geschéftsfihrung austiiben kénnen oder mit denen diese durch einen
Gewinnabfiihrungsvertrag zu deren Gunsten verbunden sind. Gleiches gilt fir den Fall einer
entsprechenden Beteiligung der Unternehmen am Versicherungsnehmer,

Falligkeits- oder Verzugszinsen, Kursverluste, Vertragsstrafen, Schadenersatz und Kosten der
Rechtsverfolgung oder Zwangsvollstreckung,

sonstige Kosten, Steuern, Zdlle, soweit nicht in diesen Bedingungen oder dem Versicherungsschein
ausdricklich etwas anderes bestimmt ist,

Forderungen wegen Gebrauchstiberlassung von beweglichen oder unbeweglichen Gegenstanden
(z. B. Miete, Leihe, Pacht),

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, fur deren Durchfiihrung die erforderlichen
Genehmigungen nicht vorliegen oder deren Einfuhr in das Bestimmungsland oder deren Ausfuhr aus
der Bundesrepublik Deutschland verboten ist,

Forderungsausfalle, bei denen der Versicherer nachweist, dass sie durch Krieg, kriegerische
Ereignisse, innere Unruhen, Aufruhr, Revolution, Streik, Beschlagnahme, Behinderung des Waren-
und Zahlungsverkehrs durch Behdrden oder staatliche Institutionen, Naturkatastrophen oder durch
Kernenergie mit verursacht wurden. Ist nicht festzustellen, ob eine dieser Ursachen vorliegt, so
entscheidet die Uberwiegende Wahrscheinlichkeit.

5 Entschadigungsleistung, Selbstbeteiligung

51
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Zur Berechnung des versicherten Ausfalls werden von den bei Eintritt des Versicherungsfalls
bestehenden Forderungen abgezogen:

1 nicht versicherte Forderungen oder Forderungsteile,
2  Forderungen, soweit der Kunde diesen gegeniber aufrechnen kann,

3  Erlése aus Eigentumsvorbehalten und sonstigen Rechten oder Sicherheiten,
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5.2

5.3

4 alle Zahlungen des Kunden oder Dritter auf die Forderungen, insbesondere aus der
Massequote.

An dem gesamten versicherten Ausfall von Forderungen gegen einen Kunden tragt der
Versicherungsnehmer die vereinbarte und im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung.

Zahlungen oder Leistungen an den Versicherungsnehmer, die bei einer Ausfallberechnung nach 5.1
noch nicht bertcksichtigt wurden und insgesamt 250 EUR ubersteigen, sind nachzumelden. Der
Versicherer rechnet dann die Entschadigungsleistung neu ab. 9.4 gilt entsprechend.

6 Auszahlung der Entschadigungsleistung

6.1

6.2

Sind die Voraussetzungen fir die Entschadigungsleistung nachgewiesen, zahlt der Versicherer
diese spatestens nach einem Monat aus.

Steht die Hohe des Ausfalls sechs Monate nach Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht fest,
erstellt der Versicherer eine vorlaufige Schadenabrechnung und schéatzt die nach 5.1.2 bis 5.1.4
abzusetzenden Betrage, soweit deren Hohe noch unbestimmt ist. Ist eine anndhernde Schéatzung
nicht méglich, leistet der Versicherer zunachst 50 Prozent des mutmaflichen Ausfalls unter Abzug
der Selbstbeteiligung als vorlaufige Entschadigung.

7 Versicherungssumme je Kunde

Je Versicherungsfall erhalt der Versicherungsnehmer maximal die im Versicherungsschein genannte
Versicherungssumme.

8 Hochstentschadigung

Die Hochstentschadigung ist auf den im Versicherungsschein genannten Betrag begrenzt. Die
Hoéchstentschadigung berechnet sich nach den innerhalb eines Kalenderjahrs eingetretenen
Versicherungsfallen.

9 Rechtsubergang

9.1

9.2

9.3

9.4

Im Versicherungsfall gehen die Forderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen Kunden und
sonstige  Verpflichtete mit samtlichen Gestaltungs- und Nebenrechten nach dem
Versicherungsvertragsgesetz und diesen Bedingungen in Hohe der geleisteten Entschadigung auf
den Versicherer Uber, allerdings nur, wenn der Versicherer dies verlangt.

Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versicherers die zum Ubergang der Forderungen
oder Ausiibung der Gestaltungs- bzw. Nebenrechte erforderlichen Handlungen vorzunehmen und
Erklarungen abzugeben.

Entschadigungsleistungen sind vom Versicherungsnehmer an den Versicherer zurlickzuzahlen,
sofern sich herausstellt, dass ihm keine entschadigungsféahigen Zahlungsanspriiche gegen den
Kunden zustehen.

Von Zahlungseingdngen werden zunéchst die vom Versicherer verauslagten Kosten beglichen.
Zahlungseingange, die diese Kosten Ubersteigen, werden zwischen Versicherungsnehmer und
Versicherer in dem Verhéltnis von Selbstbeteiligung zu gezahlter Entschadigungsleistung aufgeteilt,
unabhéngig von der tatsachlichen Héhe des gesamten Forderungsausfalls.

10 Obliegenheiten

10.1
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Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet
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10.2

1 dem Versicherer den vollstdndig ausgefillten Schadenmeldevordruck sowie samtliche
angeforderten Unterlagen vorzulegen und die Auskinfte zu erteilen, die zur Feststellung des
Eintritts des Versicherungsfalls und der Hohe einer Versicherungsleistung erforderlich sind,

2 alle zur Vermeidung oder Minderung des Ausfalls geeigneten MalRnahmen zu treffen,
einschlieBlich der bestmdglichen Verwertung von Sicherheiten und etwaige Weisungen des
Versicherers zu befolgen,

3 die Selbstbeteiligung nicht anderweitig abzusichern.
Wird eine der vorgenannten Obliegenheiten nicht erfillt, richten sich die Rechtsfolgen nach 5. des

Allgemeinen Teils zur UnternehmensPolice (AT).

11 Beitrag

111

11.2

Der Jahresnettobeitrag, das heil3t der Beitrag ohne die gesetzliche Versicherungsteuer, richtet sich
nach der Beitragsklasse, die fur den vereinbarten Umfang des Versicherungsschutzes gilt.

Im Ubrigen gelten die Regelungen zum Beitrag nach 3. des Allgemeinen Teils zur
UnternehmensPolice (AT).

12 Sonderkiindigungsrecht

121

12.2

12.3

Der Vertrag kann nach Eintritt eines Versicherungsfalls auRerordentlich gekiindigt werden, wenn
eine Entschadigung geleistet wurde. Die Kiindigung muss dem Vertragspartner spéatestens einen
Monat nach Zahlung der Entschadigung zugegangen sein. Die Kindigung durch den Versicherer
muss in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in Textform erfolgen.

Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kindigung sofort nach ihrem Zugang beim
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kindigung zu
einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres,
wirksam wird. Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

Der Vertrag kann dariiber hinaus auf Antrag des Versicherungsnehmers auf3erordentlich beendet
werden, sofern es zeitgleich zum Abschluss einer R+V-Warenkreditversicherung kommt.

Im Ubrigen gelten die Regelungen zur Vertragsdauer nach 2 des Allgemeinen Teils zur
UnternehmensPolice (AT).

13 Abtretung des Anspruchs

131
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Die Abtretung von Anspriichen auf Versicherungsleistungen ist von der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Versicherers abhangig.

Hat der Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungsleistungen abgetreten, bleiben die
dem Versicherer zustehenden Einreden, Einwendungen sowie das Recht der Aufrechnung auch
dem Abtretungsempfanger gegentber bestehen. Die Abrechnung der Versicherungsleistung erfolgt
nur mit dem Versicherungsnehmer.
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	1 Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschaf...
	2 Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden Gesellschaftern eine andere Gesellsch...

	14  Besondere Hinweise zur Rechtsschutzversicherung
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	Mehrwertschutz
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	Kreditversicherungen
	Versicherungsbedingungen zur Versicherung gegen Internet- und Wirtschaftskriminalität (IuW)
	1  Gegenstand der Versicherung und Vertragsgrundlagen
	1.1  Grundsatz
	1.2 Geltende Regelungen

	2  Versicherungsfall Wirtschaftskriminalität
	2.1 Schäden durch Vertrauenspersonen
	2.1.1 Durch die vorsätzlich unerlaubte Handlung einer Vertrauensperson, auch in kollusivem Zusammenwirken mit einem Dritten, ist Ihnen ein unmittelbarer Vermögensschaden entstanden.
	2.1.2 Durch die vorsätzlich unerlaubte Handlung einer Vertrauensperson, die diese einem Dritten unmittelbar zugefügt hat, ist Ihnen ein Vermögensschaden mittelbar dadurch entstanden, dass Sie aufgrund einer vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtun...
	2.1.3 Der Versicherungsfall ist auch eingetreten, wenn einer der Tatbestände nach Ziffer 3.1, Schäden durch Dritte im Rahmen der Internetkriminalität, durch eine Vertrauensperson erfüllt wird.

	2.2 Geheimnisverrat durch Vertrauenspersonen
	2.2.1 Durch die vorsätzlich unerlaubte Handlung einer Vertrauensperson, auch in kollusivem Zusammenwirken mit einem Dritten, ist Ihnen ein Vermögensschaden entstanden. Dieser ist dadurch entstanden, dass Geschäftsgeheimnisse von diesen rechtswidrig er...
	2.2.2 Der Versicherungsfall nach Ziffer 2.2.1 ist auch eingetreten, wenn er von einer Vertrauensperson durch einen vorsätzlich unerlaubten und zielgerichteten Eingriff in Ihre elektronische Datenübertragung/digitale Kommunikation herbeigeführt wurde.
	2.2.3 Bei den Versicherungsfällen des Geheimnisverrats nach den Ziffern 2.2.1 und 2.2.2 wird abweichend von dem Ausschluss in Ziffer 8.10.2.1 auch der infolge des Verrats oder Verlusts des Geschäftsgeheimnisses entgangene Gewinn ersetzt.

	2.3 Schäden durch Dritte
	2.3.1 Durch die vorsätzlich unerlaubte Handlung eines Dritten, die tatbestandlich eine unmittelbare Täuschung Ihnen oder einer Vertrauensperson gegenüber beinhaltet oder eine Urkundenunterdrückung darstellt, ist Ihnen ein unmittelbarer Vermögensschade...
	2.3.2 Durch die vorsätzlich unerlaubte Handlung eines Dritten, die tatbestandlich eine unmittelbare Täuschung Ihnen oder einer Vertrauensperson gegenüber beinhaltet oder eine Urkundenunterdrückung darstellt, ist Ihnen ein Vermögensschaden mittelbar da...

	2.4 Betriebsspionage durch Dritte
	2.4.1 Durch die vorsätzlich unerlaubte Handlung eines Dritten, ist Ihnen ein Vermögensschaden entstanden. Dieser ist dadurch entstanden, dass dieser Dritte Ihre Geschäftsgeheimnisse rechtswidrig erlangt, rechtswidrig genutzt oder rechtswidrig offengel...
	2.4.2 Bei einem Versicherungsfall nach Ziffer 2.4.1 wird abweichend von dem Ausschluss in Ziffer 8.10.2.1 auch der entgangene Gewinn ersetzt.

	2.5 Wissentliche Pflichtverletzung durch Vertrauenspersonen
	2.6 Ausfall von Mitarbeitern
	2.6.1 Körperverletzung oder Nachstellung
	2.6.2 Versicherungsfall nach Ziffer 2.1 bis 2.5


	3  Versicherungsfall Internetkriminalität
	3.1 Schäden durch Dritte
	3.1.1 Ihnen ist durch eine vorsätzlich unerlaubte und zielgerichtete Herbeiführung eines Sicherheitsvorfalls durch einen Dritten ein unmittelbarer Vermögensschaden entstanden.
	3.1.2 Ihnen ist durch einen vorsätzlich unerlaubten und zielgerichteten Eingriff eines Dritten in Ihre elektronische Datenübertragung/digitale Kommunikation ein Vermögensschaden dadurch entstanden, dass dieser Dritte vertrauliche Nutzerdaten, welche S...

	3.2 Betriebsspionage durch Dritte
	3.2.1 Durch den vorsätzlich unerlaubten und zielgerichteten Eingriff eines Dritten in Ihre elektronische Datenübertragung/digitale Kommunikation, ist Ihnen ein Vermögensschaden entstanden. Dieser ist dadurch entstanden, dass dieser Dritte Ihre Geschäf...
	3.2.2 Bei einem Versicherungsfall nach 3.2.1 wird abweichend von dem Ausschluss in Ziffer 8.10.2 1 auch der entgangene Gewinn ersetzt.


	4  Konkurrenzen und Serienschaden
	4.1  Konkurrenzen
	4.2 Serienschaden

	5  Versicherte Folgekosten und Beratungsleistungen
	5.1 Schadenermittlungskosten
	5.1.1 Wir erstatten Ihnen Schadenermittlungskosten, die im Zusammenhang mit der Aufklärung oder Rekonstruktion des Schadenhergangs, der Feststellung der Schadenhöhe oder für die Ermittlung des Schadenstifters aufgewendet werden müssen. Darunter fallen...
	5.1.2 Ergibt sich aus den Ermittlungen, dass kein Versicherungsfall eingetreten ist, tragen wir im Rahmen der zur Verfügung stehenden Versicherungssumme 50 % der nachgewiesenen Aufwendungen. IT-Forensik-Kosten sind hiervon ausgenommen.
	5.1.3 Beauftragen Sie für die Schadenermittlung einen externen Dienstleister, z. B. einen Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer, ist Voraussetzung für eine Erstattung, dass wir vor der Beauftragung in Textform zugestimmt haben. Bei internen Schadenermit...

	5.2 Rechtsverfolgungskosten/Abwehrkosten
	5.2.1 Wir erstatten Ihnen Ihre Rechtsverfolgungskosten, d. h. die Kosten welche Ihnen zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gegen den Schadenstifter entstanden sind.
	5.2.2 Wir erstatten Ihnen auch die Kosten, die Sie für die Abwehr eines durch einen Dritten gegenüber Ihnen geltend gemachten Anspruchs aufwenden mussten.
	5.2.3 Eine Erstattung der Kosten ist begrenzt auf die Höhe der gesetzlichen Gebühren- und Kostenvorschriften sowie für einen Streitwert bis zur Höhe des versicherten Schadens, maximal der vereinbarten Versicherungssumme.

	5.3 Betriebsunterbrechungskosten
	5.3.1  Wir erstatten Ihnen ab dem 3. Tag nach dem Versicherungsfall zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, die angemessenen und erforderlichen Kosten, die Sie zusätzlich zu den normalen Gesamtbetriebskosten aufwenden müssen, um die Geschäftstäti...
	5.3.2 Im Falle einer behördlichen Beweissicherung werden diese Kosten ab dem 1. Tag der Betriebsunterbrechung übernommen.
	5.3.3 Wir ersetzen Ihnen in diesen Fällen den Gewinn aus dem Umsatz der hergestellten Erzeugnisse, gehandelten Waren oder Dienstleistungen, soweit dieser wirtschaftlich begründet und ohne Unterbrechung erwirtschaftet worden wäre, sowie die Weiterzahlu...

	5.4 Datenwiederherstellungskosten
	5.4.1 Wir ersetzen die notwendigen Kosten zur Wiederherstellung der Daten auf Grundlage der vorhandenen Back-up-Datensätze.
	5.4.2 Sollte die Wiederherstellung anhand von Back-up-Datensätzen nicht möglich sein, ist unsere Weisung zur Wiederherstellung der Daten einzuholen.

	5.5 Vertragsstrafen
	5.6 Reputationskosten
	5.7 Informationskosten)
	5.8 Beratung HumanProtect Consulting (HPC)

	6  Leistungsvoraussetzungen
	6.1 Nachweis der Schadenhöhe
	6.1.1 Eine Entschädigungsleistung setzt voraus, dass Sie den Grund und die Höhe des Schadens nachweisen und der Schadenstifter für diesen Schaden nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet.
	6.1.2 Eine Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Beständen ohne Aufklärung der Entstehung von Differenzen oder statistisch ermittelten Daten reichen als Nachweis für einen Versicherungsfall nicht aus.
	6.1.3 Schadennachweis und Nachweis der Schadenersatzpflicht bei Schäden durch Vertrauenspersonen

	6.2 Anderweitiger Ersatz
	6.3 Unbekannter Schadenstifter
	6.3.1 Kann der Schadenstifter nicht ermittelt werden, so leisten wir eine Entschädigung, wenn sich aus den von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen ergibt, dass der eingetretene Schaden nach dem Tathergang mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein...
	6.3.2 Ergibt sich aus den Ermittlungen zum Tathergang, dass der Schaden auch von einem Dritten herbeigeführt sein könnte, ist es erforderlich, dass Sie Strafanzeige erstatten und uns das staatsanwaltliche Ermittlungsergebnis vorlegen.

	6.4 Schutz der Datenverarbeitungssysteme
	6.5 Strafanzeige bei Schäden durch Dritte
	6.6 Voraussetzungen bei der wissentlichen Pflichtverletzung
	6.6.1 Den Grund und die Höhe des durch die wissentliche Pflichtverletzung entstandenen Schadens haben Sie nachgewiesen. Eine Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Beständen ohne Aufklärung der Entstehung von Differenzen oder statistisch ermittelten Date...
	6.6.2 Die Vertrauensperson muss ermittelt sein.
	6.6.3 Grund und Höhe der Schadensersatzverpflichtung der Vertrauensperson wurden rechtskräftig durch einen Schuldtitel festgestellt. Bei einer Schadenhöhe bis 25.000 EUR reicht ein von der Vertrauensperson unterschriebenes einfaches Schuldanerkenntnis...

	6.7 Voraussetzungen bei dem Ausfall von Mitarbeitern
	6.7.1 Für die Beratung durch HPC nach Ziffer 5.8 ist lediglich der Eintritt des Versicherungsfalls erforderlich.
	6.7.2 Für die Erstattung der Folgekosten nach den Ziffern 5.1 bis 5.7 gelten die folgenden Voraussetzungen:


	7  Fahrlässiges Mitwirken und Strafverfolgung
	7.1 Zivilrechtliche Inanspruchnahme bei fahrlässiger Mitwirkung
	7.2 Nichterforderlichkeit der Strafverfolgung
	7.3 Verzicht auf grobe Fahrlässigkeit nach § 81 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

	8  Ausschlüsse
	8.1 Anteilseigner
	8.2 Anderweitige Versicherungen
	8.2.1  Solche, die durch anderweitige Versicherungen mit den eingeschlossenen Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl/Raub, Betriebsunterbrechung oder einer Kasko-, Kfz- oder Rechtsschutzversicherung versichert sind, sofern in diesem Vertrag nicht ausdrückl...
	8.2.2 Solche, die durch eine Cyberrisk Versicherung (Absicherung von IT-Sicherheitsvorfällen) bei einem anderen Versicherer versichert sind, auch wenn dieser aufgrund Ihres vertrags- oder gesetzeswidrigen Verhaltens leistungsfrei ist.

	8.3 Ausfall von Mitarbeitern
	8.4 Bordelektronik
	8.5 Handel mit Finanzinstrumenten
	8.6  Infrastrukturausfall
	8.7 Kenntnis bei Vertragsbeginn oder bei Einschluss
	8.8  Kernenergie und Umweltschäden
	8.9  Kryptowährungen
	8.10  Mittelbare Schäden und Kosten
	8.10.1  Solche, die vor Eintritt des Versicherungsfalls entstanden sind, um diesen abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern.
	8.10.2 Solche, die lediglich mittelbar verursacht werden - soweit nach den Ziffern 2 bis 5 nicht ausdrücklich versichert - insbesondere die folgend genannten:

	8.11 Online-Banking
	8.12 Personenschäden
	8.13 Politische Risiken
	8.14 Schäden durch Dritte
	8.14.1 Solche, die im Zusammenhang mit der berechtigten oder unberechtigten Gewährung, Behandlung oder Abwicklung von Darlehen, Finanzierungen durch Factoring, Leasing oder Waren-/Kredite einschließlich der Diskontierung oder Einlösung von Wechseln od...
	8.14.2 Solche, die aus der Übernahme einer Bürgschaft oder der berechtigten oder unberechtigten Stundung, Niederschlagung oder dem Erlass einer Forderung entstehen.
	8.14.3 Solche, die dadurch entstehen, dass Sie im Zusammenhang mit dem Erwerb in- oder ausländischer Unternehmen sowie von Immobilien, Schmuck, Edelsteinen, Uhren, Pelzen, Edelmetallen oder im Zusammenhang mit Konnossementen/Frachtbriefen getäuscht we...
	8.14.4 Solche, die durch Mitarbeiter von Werttransportunternehmen im Zusammenhang mit der Anlieferung oder dem Abtransport von Zahlungsmitteln, Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten begangen werden.

	8.15 Sittenwidriger Geschäftszweck
	8.16 Wissentliche Pflichtverletzung bei Finanzierungen und Kreditversicherungen

	9  Zeitliche Bestimmung des Versicherungsschutzes
	9.1 Dauer des Versicherungsschutzes
	9.2 Ausschlussfrist
	9.2.1 Schäden nach Ziffer 9.1 müssen Sie uns spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsende, spätestens jedoch vor dem Inkrafttreten einer anderen Vertrauensschaden-Versicherung anzeigen. Später angezeigte Schäden sind vollständig vom Versich...
	9.2.2 Ihre Verpflichtung nach der Regelung zur Anzeige eines Versicherungsfalls und eines möglichen Versicherungsfalls nach Ziffer 12.4 bleibt hiervon unberührt.

	9.3 Nachmeldefrist
	9.3.1 Schäden, die während der Laufzeit des Versicherungsvertrags verursacht, aber erst nach Vertragsende entdeckt werden, können versichert sein. Versicherungsschutz besteht in diesen Fällen nur dann, wenn Sie uns diese Schäden innerhalb von drei Jah...
	9.3.2 Der Versicherungsschutz besteht
	1 nach den bei Vertragsablauf geltenden versicherungsvertraglichen Regelungen,
	2 in Höhe der vor Ablauf vereinbarten Versicherungssumme für den Zeitraum der Nachmeldefrist insgesamt nur einmal (10.4 gilt nicht) und
	3 soweit keine Ersatzleistung aufgrund einer anderen Versicherung erfolgt.

	9.3.3 Eine Nachmeldefrist besteht nicht, wenn der Vertrag wegen Beitragszahlungsverzugs oder nach Eintritt eines Versicherungsfalls gekündigt wurde, im Zeitpunkt des Vertragsendes Beitragszahlungen offen standen oder der Insolvenzverwalter die Erfüllu...

	9.4 Rückwärtsversicherung auf den Beginn der Vorversicherung
	9.4.1 Ist ein Schaden vor Versicherungsbeginn verursacht worden, so besteht Versicherungsschutz, wenn
	1 Sie zum Zeitpunkt der Verursachung gegen Schäden der hier versicherten Art bei einem anderen Versicherer versichert waren,
	2 beide Verträge lückenlos aneinander anschließen und
	3 Sie den Schaden erst nach Ablauf der Nachmeldefrist bei der Vorversicherung, jedoch während der Laufzeit dieses Vertrags entdeckt haben.

	9.4.2 Versicherungsschutz besteht im Umfang der zum Verursachungszeitpunkt im vorangegangen Vertrag vereinbarten unverbrauchten Versicherungssummen oder Höchstentschädigungen. Er ist begrenzt durch die im vorliegenden Vertrag bei Versicherungsbeginn v...

	9.5 Vorwärtsversicherung für neu hinzukommende Vertrauenspersonen und Tochterunternehmen
	9.5.1 Während der Laufzeit der Versicherung neu hinzukommende Vertrauenspersonen sind mit Aufnahme ihrer Tätigkeit in die Versicherung eingeschlossen. Gleiches gilt für neu gegründete oder erworbene Tochterunternehmen nach Ziffer 18.16.2, wenn Sie uns...
	9.5.2 Für den laufenden Abrechnungszeitraum ist diese Vorwärtsversicherung beitragsfrei, sofern sich die Anzahl der Vertrauenspersonen hierdurch nicht um mehr als 50 % erhöht.


	10  Umfang des Versicherungsschutzes
	10.1 Versicherungssumme
	10.2 Anrechnung auf die Versicherungssumme bei Folgekosten
	10.2.1 Entschädigungsleistungen auf Folgekosten nach Ziffer 5 werden auf die für den Versicherungsfall vereinbarte Versicherungssumme bzw. das vereinbarte Sublimit angerechnet.
	10.2.2 Ist die Versicherungssumme bzw. das Sublimit durch den Vermögensschaden bereits aufgebraucht, stehen Ihnen für die Folgekosten zusätzlich 5 % der vereinbarten Versicherungssumme bzw. des vereinbarten Sublimits zur Verfügung.

	10.3 Sublimite und Leistungsbeschränkungen
	10.4 Jahreshöchstentschädigung
	10.5 Selbstbehalt
	10.5.1 Grundsätzliche Regelung
	10.5.2 Mindestselbstbehalt bei Schäden durch Dritte und Internetkriminalität
	10.5.3 Ausschließlicher Selbstbehalt bei der wissentlichen Pflichtversicherung

	10.6 Anrechnung von Leistungen
	10.6.1 Erlangen Sie eine vollumfängliche Entschädigung aus einer anderweitigen Versicherung, besteht kein Anspruch auf Leistung aus dieser Versicherung.
	10.6.2 Erlangen Sie eine Teilentschädigung aus einer anderweitigen Versicherung, so ermäßigt sich der Anspruch aus dieser Versicherung in der Form, dass die Entschädigung aus allen Versicherungsverträgen nicht höher ist, als wenn der Versicherungsschu...
	10.6.3 Dies gilt auch für Ersatzansprüche aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts (z. B. Staatshaftung).


	11  Örtlicher Geltungsbereich
	11.1 Europäische Union (EU) und Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
	11.2  Außerhalb der EU und des EWR

	12  Obliegenheiten
	12.1 Meldung Vertrauenspersonen und versicherte Unternehmen
	12.1.1 Sie müssen uns zum Tag der jeweiligen Hauptfälligkeit folgende Umstände zur Berechnung des nächsten Jahresbeitrags melden:
	12.1.2  Von einer Meldung kann abgesehen werden, sofern die Anzahl der Vertrauensperson bzw. der Jahresnettoumsatz und die versicherten Unternehmen und deren Standorte im Vergleich zum Vorjahr unverändert sind. Erhebliche Veränderungen im Sinne von Zi...

	12.2 Nutzung und Änderung von Passwörtern
	12.3 Datensicherung
	12.4 Anzeige des Versicherungsfalls und eines möglichen Versicherungsfalls
	12.4.1  Jedes Vorkommnis, das sich nach Klärung des Sachverhaltes als Versicherungsfall erweisen könnte und
	12.4.2  jeden Versicherungsfall.
	12.4.3 Dies gilt auch, wenn Sie keine Entschädigungsansprüche geltend machen können oder wollen.

	12.5 Kontosperrung
	12.6 Schadenminderung und Weisungen durch uns
	12.6.1  Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Hierbei haben Sie unsere Weisungen zu beachten, sofern Ihnen dabei nichts Unbilliges zugemutet wird.
	12.6.2 Sie haben auf unser Verlangen - im Rahmen des Zumutbaren - jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft - auf Verlangen schriftlich, sofern er...


	13  Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung
	13.1 Kündigung bei Obliegenheitsverletzung vor Eintritt des Versicherungsfalls
	13.2 Vorsätzliche und grob fahrlässige Verletzung einer Obliegenheit
	13.2.1  Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.
	13.2.2  Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechendem Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben,...
	13.2.3 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung u...
	13.2.4 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir nach Ziffer 13.2.1 oder Ziffer 13.2.2 nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilu...
	13.2.5  Die Bestimmungen nach dieser Ziffer 13.2 gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht nach Ziffer 13.1 ausüben.


	14  Entschädigung
	14.1 Auszahlung
	14.2 Vorläufige Entschädigung
	14.2.1 Eine vorläufige Entschädigung erfolgt auf Ihren Antrag, sofern beim Zivil- oder Arbeitsgericht eine Klage rechtshängig geworden ist oder eine Strafverfolgungsbehörde Anklage erhoben hat und der zugrunde gelegte Sachverhalt einen Versicherungsfa...
	14.2.2 Die vorläufige Entschädigung steht unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Der Vorbehalt entfällt, wenn sich aus dem rechtskräftig abgeschlossenen arbeits-, zivil- oder strafrechtlichen Verfahren ergibt, dass ein Versicherungsfall der Wirtschaft...

	14.3 Keine Enthaftung des Schadenstifters
	14.3.1 Unsere Entschädigungsleistung befreit den Schadenstifter nicht von seiner Schadenersatzpflicht.
	14.3.2 Vergleiche und Verzichtserklärungen gegenüber dem Schadenstifter, die ohne unsere ausdrückliche Zustimmung getroffen werden, können zur Reduzierung oder zum Wegfall der Entschädigungsleistung führen.


	15  Vereinbarte Vertragswährung und Abtretung
	15.1  Vertragswährung
	15.2 Kurs
	15.2.1  Bei Verlust von Fremdwährungen, Wertpapieren, Rohstoffen oder anderen börsennotierten Vermögenswerten erfolgt die Entschädigung auf Basis des Devisengeldkurses (Gutschriften) oder des Devisenbriefkurses (Belastungen) der Europäischen Zentralba...
	15.2.2  Bei Serienschäden nach Ziffer 4.2 gilt der Tag des Eintritts des letzten feststellbaren Schadens.

	15.3 Abtretung

	16  Übergang von Ansprüchen
	16.1 Übergang nach Entschädigung
	16.2 Mitwirkungspflichten

	17  Vertragslaufzeit und Kündigung
	17.1 Laufzeit
	17.2 Verlängerung und Kündigung
	17.3 Kündigung nach Eintritt eines Versicherungsfalls
	17.3.1  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls können Sie und wir den Versicherungsvertrag kündigen.
	17.3.2 Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats nach dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.
	17.3.3 Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach dem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode wirksam wird. Eine Kündigung du...

	17.4 Vertragsanpassung aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Sonderkündigungsrecht

	18  Begriffsbestimmungen
	18.1 Dritte
	18.2 Einfaches Schuldanerkenntnis
	18.3 Entdeckung eines Schadens
	18.4 Geschäftsgeheimnis
	18.5 IT-Forensik Kosten
	18.6 Körperverletzung
	18.7 Kollusion
	18.8 Kryptowährung
	18.9 Nachstellung
	18.10 Reputationsschaden
	18.11 Schuldtitel
	18.12 Sicherheitsvorfall
	18.12.1  dem Zugang zu oder dem Gebrauch von Ihren Informations- oder Telekommunikationsgeräten - gleich ob befugt oder unbefugt,
	18.12.2  der Verbreitung schädlicher Codes (Schadsoftware) mittels oder in Ihren Informations- oder Telekommunikationsgeräten oder
	18.12.3  der Ausführung einer elektronischen Zugangsblockade (z. B. Denial of Service) von oder mittels Ihrer Informations- oder Telekommunikationsgeräte.

	18.13 Terror
	18.14 Vermögensschaden
	18.14.1  Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn der tatsächliche Wert Ihres in Geld messbaren Vermögens geringer ist als vor dem schädigenden Ereignis.
	18.14.2  Darunter fällt auch ein Sachschaden an der kaufmännischen und technischen Betriebseinrichtung sowie an Waren und Maschinen infolge Sachbeschädigung, der zum Zeitwert, das heißt unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Sache, ersetzt wird.

	18.15 Versicherte Personen
	18.15.1 Arbeitnehmer, Aushilfen, Volontäre, Auszubildende und Praktikanten,
	18.15.2 Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und Gesellschafter.

	18.16 Versicherte Unternehmen
	18.16.1  Versicherte Unternehmen sind Sie als Versicherungsnehmer und sofern vorhanden, Ihre Komplementär- und Kommanditgesellschaft(en) sowie Ihre Tochterunternehmen und sofern vorhanden, deren Komplementär- und Kommanditgesellschaft(en), sofern Sie ...
	18.16.2  Tochterunternehmen sind Unternehmen, bei denen Ihnen die Leitung oder Kontrolle direkt oder indirekt zusteht durch

	18.17 Vertrauenspersonen
	18.17.1  Arbeitnehmer, Aushilfen, Volontäre, Auszubildende und Praktikanten,
	18.17.2 Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Aufsichts-, Verwaltungs- und Beiräte, sofern sie mit höchstens 20 % am Gesellschaftskapital beteiligt sind,
	18.17.3  Personen nach den Ziffern 18.17.1 und 18.17.2 auch, wenn sie aus Ihren Diensten ausgeschieden sind, während der Laufzeit des Versicherungsvertrags,
	18.17.4 Zeitarbeitskräfte,
	18.17.5  Personen, die im Auftrag des Versicherungsnehmers oder eines beauftragten dritten Unternehmens in den Räumen des Versicherungsnehmers in arbeitnehmerähnlicher Position tätig sind, wie z. B. Sicherheits-, Wartungs-, und Reinigungspersonal und
	18.17.6  Personen, die im Auftrag der versicherten Unternehmen oder eines beauftragten dritten Unternehmens mit der Installation, Wartung oder Betreuung der Datenverarbeitungsgeräte (Hardware) oder mit der Entwicklung, Betreuung oder Wartung von Daten...
	18.17.7  Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie deren Kanzleiangehörige, während sie mit berufsüblichen Leistungen für den Versicherungsnehmer beauftragt sind, auch wenn sie dabei nicht in dessen Räumlichkeiten tätig sind, dies gilt jedoch...
	18.17.8  Die Vertrauenspersonen nach den Ziffern 18.17.4 bis 18.17.7 gelten nur während deren vertragsgemäßen Tätigkeit für Sie als Vertrauenspersonen.

	18.18 Wertpapiere
	18.19 Wissentliche Pflichtverletzung
	18.20 Zielgerichtet


	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Warenkreditversicherung – AVB WKV
	1  Versicherungsgegenstand
	1.1 Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer Ausfälle von fälligen Forderungen gegen seine Kunden, sofern der Versicherungsfall während der Laufzeit des Versicherungsvertrags eintritt.
	1.2 Versichert sind in Rechnung gestellte Forderungen ohne die hierauf entfallende gesetzliche Mehrwertsteuer
	1 aus Warenlieferungen, Werk- oder Dienstleistungen, die im regelmäßigen Geschäftsbetrieb des Versicherungsnehmers in seinem Namen während der Laufzeit des Versicherungsvertrags ausgeführt wurden,
	2 einschließlich etwaiger Sicherheitseinbehalte, wenn und soweit die Voraussetzungen zu deren Auszahlung vorliegen,
	3 gegen die keine Einwendungen, Einreden oder Gegenansprüche bestehen oder erhoben werden (bestrittene Forderungen). Wird die Forderung der Höhe nach bestritten, besteht für den nicht bestrittenen Teil Versicherungsschutz.

	1.3  Der Versicherungsschutz nach 1.1 beginnt ab der Lieferung oder Leistung.
	1.4 Auch Abschlagsrechnungen können versicherte Forderungen begründen. Zusätzliche Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Stellung einer Schlussrechnung, soweit die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen dafür gegeben sind.
	1.5 Zusätzlich zu 1.1 ersetzt der Versicherer dem Versicherungsnehmer im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Kunden nach 3.1 die ihm entstandenen Selbstkosten.
	1 Voraussetzungen dafür sind:
	a. Die Selbstkosten sind durch Aufnahme der Fabrikation von Sachen oder deren Fertigstellung entstanden.
	b. Die Fabrikation oder die Fertigstellung der Sache erfolgt allein wegen des mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrags und
	c. die Fabrikation oder Fertigstellung erfolgt binnen eines Zeitraums von sechs Monaten. Die Frist beginnt mit der erstmaligen Aufnahme der Fabrikation oder Fertigstellung nach Vertragsabschluss. Sie beginnt jeweils neu mit Wiederaufnahme der Fabrikat...

	2 Selbstkosten sind Aufwendungen, die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Kostenrechnung der Fabrikation oder Fertigstellung sowie der Einlagerung der fertig gestellten Sachen eindeutig zuzuordnen sind und zur Fabrikation oder Fertigstellung erforder...
	3 Dieser Versicherungsschutz endet zusätzlich zu den vertraglichen Regelungen mit der Lieferung der hergestellten oder fertig gestellten Sache.
	4 Als versicherte Forderung gelten auch solche Selbstkosten,
	a. die dem Versicherungsnehmer dadurch entstehen, dass er nach Beendigung des Versicherungsschutzes auf Verlangen des Versicherers die in Fabrikation befindlichen Sachen fertigstellt oder
	b. die dem Versicherungsnehmer nur durch die Einlagerung bis zu zwei Monaten nach Ende des Versicherungsschutzes entstehen.

	5 Im Versicherungsfall hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auf Anforderungen den Auftrag, den Leistungsstand sowie die bis dahin entstandenen Selbstkosten unverzüglich in einer prüfbaren Aufstellung bekannt zu geben. Gleichzeitig sind die best...

	1.6 Unterhält der Versicherungsnehmer eine weitere Forderungsausfall-Versicherung bei R+V, werden Entschädigungsleistungen wegen eines Kunden nur aus einer der beiden Versicherungen erbracht. Der Versicherungsnehmer kann entscheiden, aus welchem Vertr...

	2  Umfang des Versicherungsschutzes
	2.1  Der Kunde hat seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Der Sitz des Kunden ergibt sich ausschließlich aus der Eintragung in dem zuständigen Register des Hauptsitzes oder der Hauptverwaltung. Eine Verlagerung des Sitzes ohne Eintragung als n...
	2.2 Der Versicherungsnehmer hat mit seinem Kunden für die Forderungen ein Zahlungsziel – sofern im Versicherungsvertrag nicht ein abweichendes Zahlungsziel vereinbart ist - von höchstens drei Monaten nach Lieferung oder Leistung als "ursprünglichen Fä...
	2.3 In den letzten zwölf Monaten vor der Lieferung oder Leistung, die der ausgefallenen Forderung zugrunde liegt, haben dem Versicherungsnehmer über seinen Kunden keine Informationen über eine Zahlungseinstellung oder die Nichteinlösung von Schecks, W...
	2.4 hat der Kunde gegenüber dem Versicherungsnehmer bei bereits bestehender Geschäftsverbindung alle berechtigten Forderungen innerhalb von zwei Monaten nach dem "ursprünglichen Fälligkeitstermin" (2.2) vollständig bezahlt. Erhält der Versicherungsneh...
	2.5 Forderungen oder Forderungsteile gegen einen Kunden sind jeweils in der Höhe versichert, in der die Voraussetzungen der 2.1 bis 2.4 erfüllt sind.

	3  Eintritt des Versicherungsfalls
	3.1 Die Zahlungsunfähigkeit ist nur eingetreten, wenn
	1 ein gerichtliches Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung vom Gericht mangels Masse abgewiesen worden ist: am Tag des Gerichtsbeschlusses,
	2 die Annahme eines Schuldenbereinigungsplans vom Insolvenzgericht festgestellt worden ist: am Tag des Gerichtsbeschlusses,
	3 mit sämtlichen Gläubigern ein außergerichtlicher Liquidations- oder Quotenvergleich zustande gekommen ist: an dem Tag, an dem sämtliche Gläubiger ihre schriftliche Zustimmung zum Vergleich gegeben haben, oder
	4 eine vom Versicherungsnehmer beantragte Maßnahme der Einzelzwangsvollstreckung in das Vermögen des Kunden nicht zur vollen Befriedigung geführt hat: an dem Tag, an dem die Fruchtlosigkeit der Zwangsvollstreckung bescheinigt wurde.

	3.2  Der Nichtzahlungstatbestand tritt mit dem Tag ein, an dem eine Forderung zwei Monate nach dem "ursprünglichen Fälligkeitstermin" (2.2) nicht bezahlt worden ist.

	4  Ausschlüsse
	4.1  Forderungen gegen Bund, Länder, Landkreise und Gemeinden sowie solche juristischen Personen des öffentlichen Rechts, gegen die ein Insolvenzverfahren unzulässig ist,
	4.2  Forderungen gegen Unternehmen, an denen der Versicherungsnehmer, sein gesetzlicher Vertreter oder ein Gesellschafter des Versicherungsnehmers oder deren Familienangehörige/Ehepartner mittelbar oder unmittelbar mehrheitlich beteiligt sind, bei den...
	4.3  Fälligkeits- oder Verzugszinsen, Kursverluste, Vertragsstrafen, Schadenersatz und Kosten der Rechtsverfolgung oder Zwangsvollstreckung,
	4.4  sonstige Kosten, Steuern, Zölle, soweit nicht in diesen Bedingungen oder dem Versicherungsschein ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist,
	4.5  Forderungen wegen Gebrauchsüberlassung von beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen (z. B. Miete, Leihe, Pacht),
	4.6  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, für deren Durchführung die erforderlichen Genehmigungen nicht vorliegen oder deren Einfuhr in das Bestimmungsland oder deren Ausfuhr aus der Bundesrepublik Deutschland verboten ist,
	4.7  Forderungsausfälle, bei denen der Versicherer nachweist, dass sie durch Krieg, kriegerische Ereignisse, innere Unruhen, Aufruhr, Revolution, Streik, Beschlagnahme, Behinderung des Waren- und Zahlungsverkehrs durch Behörden oder staatliche Institu...

	5  Entschädigungsleistung, Selbstbeteiligung
	5.1  Zur Berechnung des versicherten Ausfalls werden von den bei Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Forderungen abgezogen:
	1 nicht versicherte Forderungen oder Forderungsteile,
	2 Forderungen, soweit der Kunde diesen gegenüber aufrechnen kann,
	3 Erlöse aus Eigentumsvorbehalten und sonstigen Rechten oder Sicherheiten,
	4 alle Zahlungen des Kunden oder Dritter auf die Forderungen, insbesondere aus der Massequote.

	5.2 An dem gesamten versicherten Ausfall von Forderungen gegen einen Kunden trägt der Versicherungsnehmer die vereinbarte und im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung.
	5.3 Zahlungen oder Leistungen an den Versicherungsnehmer, die bei einer Ausfallberechnung nach 5.1 noch nicht berücksichtigt wurden und insgesamt 250 EUR übersteigen, sind nachzumelden. Der Versicherer rechnet dann die Entschädigungsleistung neu ab. 9...

	6  Auszahlung der Entschädigungsleistung
	6.1  Sind die Voraussetzungen für die Entschädigungsleistung nachgewiesen, zahlt der Versicherer diese spätestens nach einem Monat aus.
	6.2  Steht die Höhe des Ausfalls sechs Monate nach Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht fest, erstellt der Versicherer eine vorläufige Schadenabrechnung und schätzt die nach 5.1.2 bis 5.1.4 abzusetzenden Beträge, soweit deren Höhe noch unbestimm...

	7  Versicherungssumme je Kunde
	8  Höchstentschädigung
	9  Rechtsübergang
	9.1  Im Versicherungsfall gehen die Forderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen Kunden und sonstige Verpflichtete mit sämtlichen Gestaltungs- und Nebenrechten nach dem Versicherungsvertragsgesetz und diesen Bedingungen in Höhe der geleisteten En...
	9.2  Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versicherers die zum Übergang der Forderungen oder Ausübung der Gestaltungs- bzw. Nebenrechte erforderlichen Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben.
	9.3  Entschädigungsleistungen sind vom Versicherungsnehmer an den Versicherer zurückzuzahlen, sofern sich herausstellt, dass ihm keine entschädigungsfähigen Zahlungsansprüche gegen den Kunden zustehen.
	9.4  Von Zahlungseingängen werden zunächst die vom Versicherer verauslagten Kosten beglichen. Zahlungseingänge, die diese Kosten übersteigen, werden zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer in dem Verhältnis von Selbstbeteiligung zu gezahlter Ents...

	10  Obliegenheiten
	10.1  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet
	1 dem Versicherer den vollständig ausgefüllten Schadenmeldevordruck sowie sämtliche angeforderten Unterlagen vorzulegen und die Auskünfte zu erteilen, die zur Feststellung des Eintritts des Versicherungsfalls und der Höhe einer Versicherungsleistung e...
	2 alle zur Vermeidung oder Minderung des Ausfalls geeigneten Maßnahmen zu treffen, einschließlich der bestmöglichen Verwertung von Sicherheiten und etwaige Weisungen des Versicherers zu befolgen,
	3 die Selbstbeteiligung nicht anderweitig abzusichern.

	10.2  Wird eine der vorgenannten Obliegenheiten nicht erfüllt, richten sich die Rechtsfolgen nach 5. des Allgemeinen Teils zur UnternehmensPolice (AT).

	11  Beitrag
	11.1  Der Jahresnettobeitrag, das heißt der Beitrag ohne die gesetzliche Versicherungsteuer, richtet sich nach der Beitragsklasse, die für den vereinbarten Umfang des Versicherungsschutzes gilt.
	11.2  Im Übrigen gelten die Regelungen zum Beitrag nach 3. des Allgemeinen Teils zur UnternehmensPolice (AT).

	12  Sonderkündigungsrecht
	12.1  Der Vertrag kann nach Eintritt eines Versicherungsfalls außerordentlich gekündigt werden, wenn eine Entschädigung geleistet wurde. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Zahlung der Entschädigung zugegangen sein. Die ...
	12.2 Der Vertrag kann darüber hinaus auf Antrag des Versicherungsnehmers außerordentlich beendet werden, sofern es zeitgleich zum Abschluss einer R+V-Warenkreditversicherung kommt.
	12.3 Im Übrigen gelten die Regelungen zur Vertragsdauer nach 2 des Allgemeinen Teils zur UnternehmensPolice (AT).

	13  Abtretung des Anspruchs
	13.1 Die Abtretung von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen ist von der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Versicherers abhängig.
	13.2 Hat der Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungsleistungen abgetreten, bleiben die dem Versicherer zustehenden Einreden, Einwendungen sowie das Recht der Aufrechnung auch dem Abtretungsempfänger gegenüber bestehen. Die Abrechnung der ...




